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Redaktion

Eckdaten für Beiträge und Inserate 

Gelieferte Beiträge und Inserate 

Damit wir im Bäriswiler eine hohe Datenqualität 
und einen termingerechten Versand gewährleisten 
können, bitten wir Sie, Ihre Beiträge und Inserate 
wie folgt einzureichen: 

Artikel, welche am Computer erstellt worden sind: 

– Per Mail an n.moeri@baeriswil.ch  

– USB-Stick oder CD an die Gemeindeverwaltung 

Fügen Sie Fotos nicht in ein Word-Dokument ein. 
Vermerken Sie, wo Sie das Foto platziert haben 
möchten und liefern Sie uns die Fotos separat 
per Mail oder auf einem Datenträger.  

Handgeschriebene Artikel und Vorlagen, welche 
nicht auf dem Computer erstellt worden sind: 

–Eine saubere Vorlage auf Papier, wenn möglich 
nur schwarz-weiss. 

Inserate 

Willkommen sind Inserate als QuarkXPress-, Illu -
strator-, CorelDraw-, InDesign-, Word- oder Pdf- 
Da  tei auf einem Datenträger (USB-Stick, Zip oder 
CD) oder per Mail mit der Angabe der gewünsch-
ten Grösse. Bilder, Logos oder Illustrationen sind 
nach Möglichkeit als JPG-, Tif- oder Eps-Datei zu 
übermitteln.  

Bilder bzw. Fotos 

Bitte liefern Sie Ihre digitalen Fotos mit guter Auf -
lösung, wenn möglich als JPG-, Tif- oder Eps-Datei. 
Vom Internet heruntergeladene Bilder haben mei-
stens eine niedrige Auflösung von 72 dpi und sind 
daher nicht zum Druck geeignet. 

Redaktionsstatut 

1.  Das Mitteilungsblatt «bäriswiler» steht aus-
schliesslich Behörden, Vereinen, Organisa tio -
nen, Firmen und Personen (ausser gebühren- 
pflichtige Inserate), die in der Gemeinde Bäris wil 
niedergelassen sind, zur Verfügung. Es werden 
nur Beiträge veröffentlicht, die einen Bezug zu 
unserer Region haben und im allgemeinen In -
ter esse sind.  

2. Zur Annahme von Beiträgen und Inseraten be -
steht seitens der Redaktion keine Verpflich tung. 
Insbesondere müssen Kürzungen und Rück -
 stel  lungen von Artikeln vorbehalten bleiben. 

3. Es werden nur mit vollem Namen unter zeich ne -
 te Artikel angenommen. Für deren Inhalt über -
nimmt die unterzeichnende Person die Ver ant- 
 wortung. Berichte mit anstössigem oder ehr-
verletzendem Inhalt werden nicht publiziert.  

4. Bei Beiträgen, die mit Fotos versehen sind, ist 
die Zustimmung der abgebildeten erkennba-
ren Personen nötig. Es ist Sache der Organi sa -
tion, die den Beitrag einreicht, bei den betroffe-
nen Personen diese Zustimmung einzuholen. 
Wenn Sie Beiträge mit Fotos einreichen, gehen 
wir davon aus, dass Sie die betroffenen Per so -
nen informiert haben und diese ihr Ein ver -
ständ nis zur Veröffentlichung erteilt haben. 

5.  Artikel von Firmen mit kommerziellen Werbe -
aus sagen sind kostenpflichtig gemäss Inser -
tions preisen.  

6. Die gültigen Insertionspreise werden im  
«bäris wiler» veröffentlicht. 

7. Redaktions- und Inseratenschluss sind ver -
bind lich. Später eintreffende Texte müssen für 
die jeweilige Nummer nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

Der «bäriswiler» wird im Auftrag des Gemeinderates herausgegeben.  
Die Redaktion wird von Noemi Möri ausgeführt.  

Die Redaktion nimmt die Beiträge entgegen und steht bei Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung: 
Gemeindeverwaltung, Hubelweg 10, 3323 Bäriswil 
n.moeri@baeriswil.ch oder info@baeriswil.ch
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Am 17. Oktober 1979 wurde ich in Bern geboren. 
Meine Familie zog im Mai 1981 nach Bäriswil. Ich 
wuchs hier in Bäriswil auf und wohne mittlerweile 
bereits seit über 40 Jahren hier. Nach der regulä-
ren Schulzeit absolvierte ich eine Lehre als Auto -
mechaniker. Diesen Beruf übe ich auch heute 
noch aus. 

Neben meiner Arbeit in der Garage, habe ich je -
doch eine grosse Leidenschaft für das Bierbrauen 
entwickelt. Diese startete jedoch eigentlich ziem-
lich unspektakulär: Ein Kollege und ich besuchten 
vor einigen Jahren ein Brauseminar auf dem Egg -
hubel in Gerzensee. Während den Kurstagen in 
der dortigen Brauerei von Jürg Kohler zog es mir 
den Ärmel rein. Ich war so fasziniert von diesem 
Handwerk, dass ich fünf Monate später nochmals 
ein Seminar besuchte und mir kurze Zeit später 
einen 20-Liter-Braumeister bestellt habe. Bald 
darauf wurde dieser in Betrieb genommen – in 
meiner Küche braute ich mein erstes eigenes Bier. 
Die Brauerei Reist-Bier war geboren.  

Leider war der gebraute Gerstensaft jeweils viel zu 
schnell wieder getrunken. Ich entschied mich da -
her, meinen 20-Liter-Braumeister zu verkaufen 
und auf einen 50-Liter-Braumeister umzusteigen. 
Die Nachfrage nach dem selbstgebrauten Bier 
nahm in meinem Umfeld stetig zu, meine Küche 
war für die regelmässigen Brauarbeiten jedoch zu 
klein. Ich entschied mich daher, für mein Hobby 
einen externen Raum zu mieten und ging auf Lo -
ka litätensuche. In der Zivilschutzanlage Bäriswil 
fand meine Brauerei ihr neues, ideal ausgerüste-
tes Zuhause.  

«Endlich kann ich genügend Bier herstellen», dach -
te ich mir damals bei dem Umzug der Brau sachen 
in die Zivilschutzanlage. Doch das Bier schmeckte 
nicht nur in meinem Kollegenkreis, weshalb ich 
bald darauf vom 50-Liter-Braumeister zum 200-
Liter-Brauhaus umstieg. Heute, nach rund fünf Jah -
ren auf dem 200-Liter-Brauhaus, habe ich noch-
mals umgestellt auf ein 500-Liter-Brauhaus. Die 
Nachfrage nach meinem Reist-Bier hat über die 
Jahre nämlich kontinuierlich zugenommen. Wo ich 
zu Beginn nur für mich und meine Kollegen brau-
te, darf ich heute mehrere Restaurants und Läden 
in der Region beliefern und auch Aufträge für 
Kundengeschenke ausführen. Insgesamt stelle 
ich pro Jahr mittlerweile 10‘000 Liter Bier her. Den 
grössten Teil der Arbeit – den Brauprozess – führe 

ich dabei selber aus. Nur beim Abfüllen der Fla -
schen benötige ich jeweils Unterstützung. Dabei 
kann ich immer auf Hilfe aus meinem Umfeld zäh-
len.  

Der Bierbrauprozess dauert meistens 6.5 Stun -
den, danach wird die abgekühlte Mischung aus 
Wasser, Malz und Hopfen mit Hefe angereichert 
und während 6 Wochen in Tanks gelagert. Die Be -
dingungen an die Herstellung und das End pro -
dukt sind dabei hoch – immerhin handelt es sich 
um ein Lebensmittel, das die geltenden Hygiene- 
und Lebensmittelstandards erfüllen muss. Der Le -
bensmittelkontrolleur kommt alle drei bis vier Jah -
re vorbei und prüft, ob alle Vorgaben eingehalten 
werden.  

Unter dem Label Reist-Bier verkaufe ich regulär 
zwei Biere: das Helle und der rote Baron. Das 
Helle ist ein leichtes, blondes Bier, mit geringem 
Hopfengeschmack und leichter Schaumbildung. 
Der Rote Baron gibt durch das Karamalz eine 
leich te Schogginote in der Nase und einen Kaffee -
geschmack im Abgang. Biere unterscheiden sich 
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primär in der Zusammensetzung der Inhaltsstoffe, 
was eben genau die Kunst des Bierbrauens ist. 
Neben den beiden regulären Sorten tüftle ich im -
mer wieder auch an Spezialeditionen, die jeweils 
nur zeitlich begrenzt auf dem Markt sind.  

Zugegeben ist mein Hobby neben meinem Voll -
zeit job ziemlich fordernd. Ganz auf die Karte 
Braue rei setzen möchte ich jedoch trotzdem 
nicht. Es ist und bleibt ein Hobby, welches ich 
noch lange ausführen möchte.   

Michael Reist 
Brauerei Reist-Bier  

 
Verkaufsstellen und mehr Informationen über 
Reist-Bier finden Sie auf der Webseite von 
Michael Reist www.reist-bier.ch. 

Erhältlich im  
Quickline Shop Burgdorf  
an der Bahnhofstrasse 65
www.localnet.ch  
Telefon 034 420 21 00

Quickline –  
Ihr Anbieter für TV,  
Mobile und Internet. 
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Dorfstrasse 9  3324 Hindelbank  034 411 17 47

50 Jahre Jubiläum

Valency Tax ist eine Abteilung der Valency Finance GmbH. Wir beraten und unterstützen unsere 
Kunden in Steuerfragen und bei treuhändischen Angelegenheiten. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und besuchen Sie uns auf Facebook.  

Valency Tax | valency-tax.ch | info@valency-tax.ch | 031 530 26 27 
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Versammlung der  
Einwohnergemeinde Bäriswil 
Montag, 29. November 2021, um 20.00 Uhr,  
Turnhalle, Schulhaus Bäriswil 

Traktanden 
1. Feuerwehr Region Moossee,  

Beschluss Aufgabenübertragungsreglement 
2. Friedhof- und Bestattungswesen,  

Beschluss Aufgabenübertragungsreglement  
3. Beitritt zum Gemeindeverband Bevölkerungs -

schutz Grauholz Nord, Beschluss 
4. Austritt aus dem Gemeindeverband 

Regionales Kompetenzzentrum 
Bevölkerungsschutz Bern-Mittelland  
(RKZ BBM), Beschluss 

5. Budget und Steueranlagen 2022, Beschluss 
6. Verschiedenes 

Die Unterlagen zu den Traktanden Nr. 1 bis 3 lie-
gen bei der Gemeindeverwaltung öffentlich auf. 
Das Budget kann ab sofort bei der Gemeinde ver -
waltung Bäriswil eingesehen oder bezogen sowie 
auf der Webseite heruntergeladen werden. 

Rechtsmittelbelehrung  
Gemeindebeschwerden wegen Missachtung der 
Verfahrensvorschriften sowie gegen Beschlüsse 
der Gemeindeversammlung sind innert 30 Tagen 
schriftlich und begründet an das Regierungs statt -
halteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Oster mundigen, zu richten. Die Frist beginnt am 
Tag nach der Versammlung zu laufen. Verfahrens -
fehler sind noch an der Gemeindeversammlung 
zu rügen. Wer rechtzeitige Rüge pflichtwidrig un -
ter lässt, kann gefasste Beschlüsse nachträglich 
nicht mehr anfechten. 
Zu dieser Versammlung sind alle in Gemeinde an -
gelegenheiten stimmberechtigten Gemeinde bür -
ge rinnen und Gemeindebürger freundlich eingela-
den.  
Aufgrund der kantonalen Verordnung über die 
Maskentragpflicht zur Bekämpfung der Covid-19-
Epidemie, gilt beim Eintritt in das Schulhaus und 
wäh rend der Gemeindeversammlung eine Mas -
ken tragpflicht.  

1. Feuerwehr Region Moossee, Beschluss 
Aufgabenübertragungsreglement 

Ausgangslage 
Die Aufgabe Feuerwehr ist im Kanton Bern den 
Gemeinden zugewiesen. Die Gemeinden sorgen 
dafür, dass die Feuerwehren entsprechend ihrer 
Grösse, ihrer Struktur und den Schadenrisiken 
und Personengefährdungen organisiert, ausgerü-
stet, ausgebildet und betrieben werden.  

Wie viele im Milizsystem geführte Organisationen, 
sehen sich die Feuerwehren zusehend mit der 
Herausforderung konfrontiert, dass tagsüber an 
Werktagen Engpässe bei der Verfügbarkeit ihrer 
personellen Einsatzmittel bestehen. Die Feuer -
weh ren haben nicht per se ein Bestandesproblem 
in ihren Reihen. Rein mengenmässig sind an und 
für sich ausreichend Personen eingeteilt. Die 
Feuer wehrangehörigen arbeiten aber heute oft 
nicht mehr in der Nähe ihres Wohnortes und/oder 
sind in prozessgebundenen Berufen tätig und 
können daher bei einem Alarm nicht zeitverzugs-
los ins Feuerwehrmagazin oder direkt an die 
Einsatzstelle ausrücken. 

Eine weitere Herausforderung ist die grosse zeitli-
che Belastung bei Kaderangehörigen der Feuer -
wehr. Namentlich aufgrund von übergeordneten 
Vorgaben, sind die Anforderungen im personellen 
und materiellen Bereich angestiegen. So müssen 
zur Erfüllung des umfangreichen Einsatz spek trums 
der Feuerwehr zum Beispiel immer komplexere 
Einsatzmittel beschafft und bewirtschaftet wer-
den, die Anzahl der erforderlichen Übungen ist 
angestiegen und in den Themenfeldern Aus bil -
dung und Arbeitssicherheit sind neue, zusätzliche 
Kompetenzen verlangt. Aber auch im administra-
tiven Bereich ist der Aufwand stark angestiegen.  

Aus diesen Gründen haben die Gemeinderäte von 
Urtenen-Schönbühl, Moosseedorf, Zollikofen und 
Münchenbuchsee in Absprache mit ihren Feuer -
wehr kommandanten vor rund drei Jahren be -
schlos sen, ein gemeinsames Projekt zur Prüfung 
und Konkretisierung der interkommunalen Zu -
sammenarbeit im Bereich Feuerwehr zu lancieren. 

Da sich die Gemeinde Bäriswil seit längerer Zeit 
strategisch vermehrt in Richtung Grauholz aus-
richtet (Schule, Sozialdienst, Öffentlicher Ver -
kehr), hat sich der Gemeinderat Bäriswil entschie-
den, im Projekt zur Prüfung einer Inter kom mu -

Gemeindeversammlung

Gemeindebehörden
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nalen Zusammenarbeit im Bereich Feuerwehr mit-
zuwirken. Der Gemeinderat Hindelbank und die 
Feuerwehr Hindelbank wurden über die Teil nah -
me von Bäriswil im Projektausschuss frühzeitig in 
Kenntnis gesetzt. 

Gemeindeunternehmen Feuerwehr  
Region Moos see 
Die Feuerwehren der Gemeinden Urtenen-Schön -
bühl, Moosseedorf, Zollikofen, München buch see, 
sowie der feuerwehrtechnisch angeschlossenen 
Gemeinden Deisswil bei Münchenbuchsee, Die -
merswil, Wiggiswil und Mattstetten, werden per 1. 
Januar 2022 zusammengeschlossen und damit 
re gionalisiert. Mit der Regionalisierung soll mittel-/ 
langfristig die Tagesverfügbarkeit der personellen 
Einsatzmittel sichergestellt, die zunehmend kom-
plexen Aufgaben der Feuerwehr effizienter er füllt 
und die Milizfunktionen (namentlich die Kader an -
gehörigen der Feuerwehr) entlastet werden. 

Die neue Feuerwehr Region Moossee wird in ei -
nem zentralen und vier dezentralen Einsatz ele -
men ten gegliedert und als öffentlich-rechtliches 
Gemeindeunternehmen (Anstalt) organisiert sein. 
Die bestehenden Magazinstandorte in Urtenen-
Schönbühl, Moosseedorf, Zollikofen und Mün -
chen buchsee bleiben weiterhin bestehen. An je -
dem Standort wird auch zukünftig ein Einsatz -
element mit Tanklöschfahrzeug stationiert sein. 

Die Feuerwehr Region Moossee wird in ihrer Ziel -
konfiguration einen Bestand von rund 150 An ge -
hörige der Feuerwehr (AdF) aufweisen. Der Abbau 
von rund 70 AdF bis zur Erreichung der Ziel kon fi -
guration soll primär aufgrund altersbedingter und 
wohnortbedingter Fluktuationen erfolgen.  

Die Einsatzorganisation sieht ein zentrales Ein -
satzelement mit einem Bestand von rund 25 AdF, 
sowie vier dezentrale Einsatzelemente mit einem 
Bestand von jeweils 30 AdF vor. Das Rück grat des 
zentralen Einsatzelementes bilden haupt beruf -
lich angestellte Tagdienstmitarbeitende (total 500 
Stellenprozente). Namentlich über diese Funk tio -
nen, sowie das zentrale Einsatzelement mit hoch -
verfügbaren Milizfunktionen, kann die Tages ver -
füg barkeit der personellen Einsatzmittel an Werk -
tagen in allen Vertrags- und Anschlussgemeinden 
sichergestellt werden.  

Die Funktion des Feuerwehrkommandanten wird 
haupt beruflich wahrgenommen. Weitere haupt -

be  rufliche Tagdienstfunktionen sind in den Be rei -
chen Logistik und Infrastruktur, Ausbildung und 
Support (Administration) vorgesehen. 

Die Einsatzkonzeption der Feuerwehr Region 
Moos see erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen 
und sie entspricht den Vorgaben der Gebäude ver -
sicherung Bern (GVB), was die Minimal anforde -
run gen an eine Feuerwehr der Kategorie B anbe-
langt (vergleichbare Feuerwehren sind z.B. Köniz, 
Thun oder Bödeli Interlaken). 

Was bleibt gleich 
• Bei einer Alarmierung wird auch zukünftig die 

Feuerwehr zuverlässig ausrücken und innert der 
vorgegebenen Frist die Intervention an der Ein -
satzstelle aufnehmen (im dicht besiedelten Ge -
biet innert 10 Minuten, im übrigen Gebiet innert 
15 Minuten ab Alarmierung). 

• Wie bisher besteht eine Feuerwehrpflicht. Wer 
diese nicht aktiv erfüllt und von der Pflicht nicht 
befreit ist, bezahlt auch weiterhin eine Pflicht er -
satzabgabe. 

• Wer von der Feuerwehrpflicht befreit war, wird 
auch zukünftig befreit sein, selbst wenn die Kri -
terien für die Befreiung nach neuem Regle ment 
nicht erfüllt werden. 

• Zur Deckung der Kosten erhält die Feuerwehr 
wie bis anhin Betriebs- und Sonder betriebs bei -
träge der Gebäudeversicherung Bern. 

• Die Anschlussgemeinde Bäriswil überträgt die 
Aufgaben Feuerwehr wie bisher an eine «ge -
mein de externe» Feuerwehr. 

Was ändert sich 
• Die Feuerwehr ist regional tätig. 
• Zur Sicherstellung der Tagesverfügbarkeit der 

personellen Einsatzmittel und zur zeitlichen Ent -
lastung der Milizkader, verfügt die regionale 
Feuer wehr über Tagdienstmitarbeitende. Diese 
rücken werktags (Mo.–Fr.) zu den üblichen Büro -
zeiten auch aus. Die Funktion des Feuer wehr -
kommandanten/der Feuerwehrkommandantin 
wird hauptberuflich ausgeübt. 

• Für die unternehmerisch-strategische Steue rung 
der Feuerwehr ist zukünftig ein Verwaltungsrat 
zuständig. 

• Die Gemeinde Bäriswil unterstellt sich, was die 
Feuerwehr anbelangt, mit Ausnahme der Be -
stim mungen betreffend die Feuerwehr ersatz ab -

Gemeindebehörden
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gabe, den reglementarischen Bestimmungen 
des Gemeindeunternehmens Feuerwehr Region 
Moos see. 

Rechtsform und Rechtsgrundlagen 
Die Feuerwehr Region Moossee wird als öffentlich-
rechtliches Gemeindeunternehmen (Anstalt) or -
ga ni siert. Diese Organisationsform stützt sich auf 
Art. 65 des kantonalen Gemeindegesetzes ab und 
ist als Alternative zu den bekannteren Koope ra -
tions modellen Sitzgemeinde oder Gemeinde ver -
band bestens dazu geeignet, um gemeinsam spe-
zifische, stark betrieblich orientierte Gemeinde -
aufgaben wirkungsorientiert, effizient organisiert, 
sowie nach wirtschaftlichen und unternehmeri-
schen Grundsätzen zu lösen. 

Das öffentlich-rechtliche Unternehmen wird von 
der Gemeinde Urtenen-Schönbühl in Ab stim -
mung mit den Behörden der Vertragsgemeinden 
gegründet. Sie erlässt dazu auch die entsprechen-
den Rechtsgrundlagen. Das sogenannte An stalts -
reglement definiert die Art und den Umfang der zu 
erbringenden Leistungen, die Grundsätze der 
Organisation, die betriebswirtschaftlichen Füh -
rungs grundsätze sowie die Finanzie rungsgrund -
sätze. Das Gemeindeunternehmen ist rechtlich 
selbstständig (juristische Person) und ist einer 
privatrechtlichen Stiftung ähnlich. 

Anders als im Sitzgemeinde-Modell hat die Ge -
meinde Urtenen-Schönbühl als anstaltsgebende 
Gemeinde nun aber weder das alleinige Sagen, 
noch trägt sie die alleinige Verantwortung oder 
alleine die Kosten für die Feuerwehr. Die Ge mein -
den Urtenen-Schönbühl, Moosseedorf, Zolli kofen 
und Münchenbuchsee (Vertrags gemein den) ha -
ben sich entschieden, die Feuerwehr Region 
Moos see als gemeinsame Feuerwehr zu betrei-
ben, gemeinsam die Verantwortung und die Ko -
sten für das Feuerwehrwesen in den Vertrags- und 
Anschlussgemeinden zu tragen. Sie haben aus 
diesem Grund einen Zusammenarbeitsvertrag 
(Gesellschaftsvertrag) abgeschlossen. In diesem 
Gesellschaftsvertrag sind die Steuerungs instru -
men te für die Vertragsgemeinden und die organi-
satorischen Vorgaben für das von der Gemeinde 
Urtenen-Schönbühl gegründete Gemeinde unter -
neh men vereinbart. Die Vertragsgemeinden bil-
den einen gemeinsamen Ausschuss (politisch-
stra tegisches Steuerungsgremium), welchem je 
Gemeinde ein Behördenmitglied angehört.  

Währenddem die Vertragsgemeinden die Zu sam -
men arbeit und die Steuerungsinstrumente sowie 
die organisatorischen Vorgaben für das Ge -
meinde unternehmen im Gesellschaftsvertrag ver-
einbart haben, schliessen sich die sogenannten 
Anschlussgemeinden nicht direkt dem Organi sa -
tions konstrukt an, sondern schliessen ihren An -
schlussvertrag direkt mit der Trägerschaft der 
Feuer wehr, also dem Gemeindeunternehmen ab. 
Die zwischen den Vertragsgemeinden ausgehan-
delten und vertraglich vereinbarten Bestim mun -
gen gelten sinngemäss auch für die Anschluss -
gemeinden. Während dem die Vertrags gemein den 
über die zuständigen Organe weitreichende Mit -
sprache- und Mitentscheidungsrechte haben, ste-
hen die Anschlussgemeinden nur beschränkte 
Mitspracherechte zu. Die Anschlussgemeinden 
un terstellen sich, was die Feuerwehr anbelangt, 
jedoch genauso wie die Vertragsgemeinden den 
reglementarischen Bestimmungen der Gemeinde 
Urtenen-Schönbühl, welche das Gemeinde unter -
neh men Feuerwehr Region Moossee gegründet 
hat. Ebenso übertragen sie die Aufgabe Feuer wehr 
mittels eines Reglements an das Gemeinde unter -
nehmen Feuerwehr Region Moossee.  

In der Autonomie der einzelnen Gemeinden ver-
bleiben die individuellen Regelungen/Be stim -
mun gen betreffend die Feuerwehrersatzabgaben 
zur Finanzierung des jeweiligen Kostenanteils an 
die regionale Feuerwehr. 

Finanzierung 
Die Feuerwehr hat zur Deckung ihrer Kosten An -
spruch auf die für Feuerwehrleistungen ausgerich-
teten Betriebs- und Sonderbetriebsbeiträge des 
Kantons, der Gebäudeversicherung Bern (GVB) 
sowie von Dritten. 

Die dem Gemeindeunternehmen Feuerwehr Re -
gion Moossee verbleibenden Nettoauf wendun gen 
werden nach den geschützten Werten (sogenann-
ter Schutzwertfaktor gemäss Berechnung der GVB) 
auf die Gemeinden verteilt (gilt sowohl für die Ver -
trags- als auch für die Anschlussgemeinden). 

Gestützt auf das von der Projektorganisation aus-
gearbeitete Budget für ein ordentliches Betriebs -
jahr, ist für die Gemeinde Bäriswil mit folgenden 
Kosten zu rechnen: 
Gemäss Kostenverteilung nach Schutzwertfaktor 
ergibt sich für Bäriswil ein jährlicher Kostenanteil 
von netto CHF 56‘885.00. Demgegenüber stehen 
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jährliche Ersatzabgaben von durchschnittlich 
rund CHF 55‘000.00. Das bedeutet, dass die ak -
tuel len Ersatzabgaben die künftigen Kosten der 
Feuerwehr voraussichtlich knapp nicht decken 
werden. Die aktuelle Höhe der Ersatzabgabe kann 
dennoch unverändert beibehalten werden, da in 
der Spezialfinanzierung Feuerwehr aktuell ein 
Guthaben von CHF 65‘138.95 vorhanden ist.  

Gemäss Budget 2022 der Feuerwehr Region Hin -
del bank beträgt der voraussichtliche Kostenanteil 
für Bäriswil CHF 54‘200.00. Dazu kommen Kosten 
für die Unterschreitung des Minimalbestandes 
von CHF 7‘500.00 (5 x CHF 1‘500.00). Total belau-
fen sich die voraussichtlichen Kosten somit auf 
CHF 61‘700.00. Der durchschnittliche Kosten an -
teil an die Feuerwehr Hindelbank für die Rech -
nungs jahre 2014-2020 betrug CHF 50‘253.55.  

Personelles 
Aktuell leisten 4 Bäriswilerinnen und Bäriswiler 
akti ven Feuerwehrdienst in Hindelbank. Im Zu -
sam menarbeitsvertrag der Gemeinden Hindel -
bank und Bäriswil wurde ein Minimalbestand im 
Verhältnis zum Schutzwertfaktor festgelegt. Für 
Bäriswil beträgt dieser aktuell 9 AdF. Wenn aus 
einer Gemeinde trotz bestehender Feuerwehr -
dienst pflicht weniger Personen Feuerwehrdienst 
leisten, schuldet sie einen Beitrag von CHF 
1‘500.00 pro Person und Jahr. In der Feuerwehr 
Region Moossee wurde kein Mindestbestand 
festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass der 
Zielbestand von 150 AdF durch die vier grossen 
Vertragsgemeinden gestellt werden kann.  

Dem Gemeinderat ist es ein wichtiges Anliegen, 
dass die aktuellen AdF nicht aus der bestehenden 
Organisation entrissen werden. Er hat daher be -
schlossen, dass die aktuellen Angehörigen der 
Feuerwehr (4 Personen) sowie der Jugend feuer -
wehr (2 Personen) die Wahlfreiheit haben, wel-
cher Feuerwehrorganisation sie angehören möch-
ten. Sie können in der Feuerwehr Region Hindel -
bank verbleiben. 

Reglement über die Feuerwehr Region Moossee 
(Auf gabenübertragungsreglement) 
In dem durch die Gemeindeversammlung zu ge -
nehmigendem Reglement wird die Übertragung 
der Aufgaben im Bereich der Feuerwehr der An -
schluss gemeinde Bäriswil an das Gemeinde un -
ter nehmen «Feuerwehr Region Moossee» gere-
gelt. Weiter werden darin die Verant wortlich kei -

ten, die Rechtspflege und die Grundsätze der Er -
he bung und Befreiung der Feuerwehrersatz abga -
be geregelt. Das Reglement liegt während 30 Ta -
gen vor der Gemeindeversammlung öffentlich auf. 
Es kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen 
oder auf der Webseite www.baeriswil.ch herunter-
geladen werden. 

Anschlussvertrag  
Die Unterzeichnung des Anschlussvertrags liegt in 
der Kompetenz des Gemeinderates. 

Antrag an die Gemeindeversammlung: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeinde ver -
sammlung, das Reglement über die Feuerwehr Re -
gion Moossee (Aufgabenübertragungsreglement) 
zu beschliessen. 

Information: An der Gemeindeversammlung wird 
der Kommandant der neuen Feuerwehr Region 
Moossee für Fragen zu Einsätzen und Abläufen 
anwesend sein. 

2. Friedhof- und Bestattungswesen,
Beschluss Aufgabenübertragungsreglement

Aus gesetzlichen Gründen wurden 1961 die Auf ga -
ben um den Friedhof und das Bestattungs we sen 
von der Kirchgemeinde Hindelbank an die neu ge -
gründete Begräbnisgemeinde Hindelbank übertra-
gen. Aufgrund der Fusion der Gemeinde Mötsch -
wil mit Hindelbank und der Schwerfällig keit der 
Verbandslösung wurde eine neue Organisations -
form mit Sitzgemeindemodell angestrebt. Der Ge -
meinderat Bäriswil hat zugestimmt, dass die Auf -
gaben des Bestattungswesen und Friedhofs neu 
als Sitzgemeindemodell, mit Hindelbank als Sitz -
gemeinde, geregelt werden. 

Gemäss Art. 67 des Organisationsreglements der 
Begräbnisgemeinde Hindelbank wird der Ver band 
dadurch aufgelöst, dass alle Verbandsgemeinden 
oder alle bis auf eine aus dem Verband austreten. 
Die Gemeinde Mötschwil hat per 1. Januar 2021 
mit Hindelbank fusioniert, weshalb die Begräb nis -
 gemeinde somit nur noch aus zwei Verbands ge -
mein den bestand. Der Gemeinderat Hindelbank 
hat beschlossen, aus der Begräbnisgemeinde 
Hindelbank auszutreten. Der Verband gilt somit 
per 31. Dezember 2021 als aufgelöst. 

Reglement über das Friedhof- und Bestattungs -
wesen (Aufgabenübertragungsreglement) 
In dem durch die Gemeindeversammlung zu ge -
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nehmigendem Reglement wird die Übertragung 
der Aufgaben im Bereich des Friedhof- und Be -
stat tungswesen der Anschlussgemeinde Bäriswil 
an die Sitzgemeinde Hindelbank geregelt. Weiter 
werden darin die Verantwortlichkeiten, die 
Rechts pflege und die Grundsätze geregelt. Das 
Reglement liegt während 30 Tagen vor der Ge -
meindeversammlung öffentlich auf. Es kann bei 
der Gemeindeverwaltung eingesehen oder auf der 
Website www.baeriswil.ch heruntergeladen wer-
den. 

Zusammenarbeitsvertrag 
Die Unterzeichnung des Zusammenarbeits ver -
trags, in welchem alle Detailfragen geregelt wer-
den, liegt in der Kompetenz des Gemeinderates. 

Antrag an die Gemeindeversammlung: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindever -
samm lung, das Reglement über das Bestattungs- 
und Friedhofwesen (Aufgabenübertragungs regle -
ment) zu genehmigen. 

3. Beitritt zum Gemeindeverband 
Bevölkerungsschutz Grauholz Nord, 
Beschluss 

Ausgangslage 
Die Gemeinde Bäriswil ist seit dem 1. Januar 2008 
für Aufgaben rund um den Zivilschutz der Zivil -
schutz organisation (ZSO) Bantiger und für Auf ga -
ben rund um die Katastrophenhilfe dem Regiona -
len Führungsorgan (RFO) Bantiger angeschlossen. 
Die ZSO und das RFO Bantiger werden im Sitz -
gemeindegemeindemodell durch die Gemeinde 
Ostermundigen geführt. Anschlussgemeinden 
sind Bäriswil, Krauchthal, Bolligen, Ittigen, Stett -
len, Muri b. B. und Allmendingen b. B.. Rechtlich 
und organisatorisch handelt es sich bei der ZSO 
und dem RFO um zwei unabhängige Organisatio -
nen. Die Gemeinde Bäriswil hat mit der Gemeinde 
Ostermundigen zwei separate Anschlussverträge 
für die ZSO und das RFO abgeschlossen. 

Während die ZSO durch ein professionelles Kom -
mando geführt wird und in einer ausserordent-
lichen Lage (z.B. COVID-19-Pandemie) auf Ange -
hörige des Zivilschutzes (AdZS) im Milizsystem 
zugreifen kann, wurde das RFO bisher im Miliz -
system kommandiert. Auf beide Organisationen 
kommen in den nächsten Jahren grössere Ver än -
de  rungen zu.  

Anstehende Veränderungen ZSO und RFO Bantiger 
Im Bereich Zivilschutz sind die Zahlen der An ge -
hö rigen des Zivilschutzes (AdZS) rückläufig, 
gleich zeitig nehmen die Anforderungen an die 
ZSO in Bezug auf die Mindestgrösse laufend zu. 
Von Seiten Kanton Bern werden Fusionen der ein-
zelnen ZSO angestrebt.  

Die Gemeinde Ostermundigen beschäftigt sich 
derzeit mit einer möglichen Fusion mit der Stadt 
Bern. Die Fusionsverhandlungen laufen, im 2023 
soll die Volksabstimmung stattfinden und bei 
einer Zustimmung zur Fusion ist für im Jahr 2025 
der formelle Zusammenschluss geplant.   

Die Sitzgemeinde Ostermundigen plant im Be -
reich ZSO und RFO jedoch grundlegend einen 
Wech sel. Unabhängig vom Ergebnis der Fusions -
ab stimmung wird sich die Gemeinde Oster mun -
digen per 2025 definitiv der ZSO Bern plus und 
dem RFO Bern plus anschliessen. Der ZSO Banti -
ger fehlt somit ab 2025 eine wichtige Ver trags -
partnerin, welche die bisherige ZSO und das RFO 
organisatorisch und personell als Sitzgemeinde 
geführt hat.  

Im Bereich RFO hat der Chef RFO per Ende 2020 
demissioniert. Die Suche nach freiwilligen Miliz -
mitgliedern gestaltet sich aufgrund des veränder-
ten Freizeitverhaltens zunehmend schwierig. Der -
zeit wird das RFO Bantiger durch Mitarbeitende 
der verschiedenen Anschlussgemeinden ad inte-
rim geführt. Längerfristig ist jedoch wieder ein Mi -
liz-Organ mit ausgebildeten Mitgliedern, welche 
die entsprechenden Weiterbildungskurse be -
sucht haben, anzustreben. Die Gemeinde Oster -
mundigen hat im Bereich Regionales Führungs -
organ angekündigt, dass sie bereits per 2022 das 
RFO befristet bis im Jahr 2025 an das RFO Bern 
plus auslagern wird. Sie hat den Anschluss ge -
mein den empfohlen, sich ebenfalls dem RFO Bern 
plus anzuschliessen oder einen Anschluss an ein 
anderes RFO zu prüfen. Das RFO Bern plus ist pro-
fessionell und mit einem umfassenden Leistungs -
katalog geführt. Die Kosten sind mit rund CHF 3.60 
pro Einwohner deutlich höher als die bisherigen 
Kosten für das RFO Bantiger (CHF 0.60 pro Ein -
wohner). 

Rund um die Gemeinde Bäriswil existieren die ZSO 
und das RFO von Kirchberg plus und die ZSO und 
das RFO von Bevölkerungsschutz Grauholz Nord. 
ZSO und RFO Kirchberg plus liegen in einem ande-
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ren Verwaltungskreis (Emmental), weshalb der 
Kanton Bern diesem Anschluss keine Zustim -
mung erteilen würde.  

Da sich die Gemeinde Bäriswil seit längerer Zeit 
strategisch vermehrt in Richtung Grauholz aus-
richtet (Schule, Sozialdienst, Öffentlicher Ver -
kehr, evtl. Feuerwehr), hat der Gemeinderat be -
schlossen, einen Beitritt in den Gemeinde ver band 
Bevölkerungsschutz Grauholz Nord zu prüfen. 

Gemeindeverband Bevölkerungsschutz 
Grauholz Nord 
Der Gemeindeverband Bevölkerungsschutz Grau -
holz Nord besteht aus den Verbandsgemeinden 
Fraubrunnen, Iffwil, Jegenstorf, Mattstetten, Moos -
seedorf, Urtenen-Schönbühl und Zuzwil. Zu sam -
men decken Sie ein Gebiet von 69 km2 mit 23ʼ100 
Einwohnerinnen und Einwohnern ab. Der Ge mein -
deverband besteht aus einem Verbands parla ment 
und einem Verbandsrat. Im Parlament nehmen 
Volksvertreter der angeschlossenen Ge mein den 
Einsitz, je nach Gemeindegrösse mit unterschied-
licher Stimmkraft. Im Verbandsrat nehmen die 
jeweiligen Ressortchefs Einsitz. Die Kader der ZSO 
und RFO bestehen aus Milizangehörigen Der 
Beitritt in den Gemeindeverband steht der Ge -
meinde Bäriswil grundsätzlich offen – die Parla -
mentsgemeinden müssen dem Beitritt noch zu -
stimmen. Der Verbandsrat hat dem Anschluss der 
Ge meinde Bäriswil bereits zugestimmt. Er hat be -
schlossen, dem Parlament an seiner Sitzung vom 
16. November 2021 die Aufnahme der Gemeinde 
Bäriswil per 1. Januar 2024 zu beantragen. 

Kosten 
Die Kosten für ZSO, RFO und Ausbildungszentrum 
belaufen sich beim Bevölkerungsschutz Grauholz 
Nord auf CHF 16.00 pro Einwohner (aktuell: CHF 
15.31 pro Einwohner). Der Gemeindeverband steht 
finanziell gut da, macht sich jedoch aufgrund der 
Strategie des Kantons Bern (Förderung von Fu -
sionen der ZSO/RFO) Gedanken über die eigene 
Ausrichtung und einen allfälligen Zusammen -
schluss mit einer anderen Organisation. Eine Neu -
ausrichtung würde aus heutiger Sicht jedoch 
nicht in Richtung Bern (Bern plus) geschehen.  

Formalitäten 
Formalitäten ZSO 
Der Beitritt in den Gemeindeverband Bevölke -
rungs  schutz Grauholz Nord wird aufgrund der 
zwei jährigen Kündigungsfrist bei der ZSO Ban ti -

ger per 1. Januar 2024 angestrebt. Der Beschluss 
über den Beitritt in einen Gemeindeverband liegt 
ge mäss Organisationsreglement der Gemeinde 
Bäriswil in der Zuständigkeit der Gemeinde -
versammlung.  

Formalitäten RFO 
Das RFO Bantiger löst sich durch den Wechsel der 
Anschlussgemeinde zum RFO Bern plus bereits 
per 31. Dezember 2021 faktisch auf. Der Ge mein -
de rat beabsichtigt, dass sich die Gemeinde Bäris -
wil längerfristig dem RFO des Bevölkerungs -
schutzes Grauholz Nord anschliesst. Dieser biete 
die Dienstleistung jedoch nur für Verbandsge -
mein den an, ist jedoch im Sinne einer Ausnahme 
bereit, die Aufgaben im Bereich RFO basierend auf 
einer vertraglichen Zusammenarbeit bereits ab 
dem 1. Januar 2023 auszuführen. Die Gemeinde 
Bäriswil verbleibt somit für das Jahr 2022 ohne 
RFO. Abklärungen beim Kanton Bern haben erge-
ben, dass dies für die Dauer eines Jahres kein 
Problem darstellt, da die Gemeinde Bäriswil nach 
wie vor über ein Gemeindeführungsorgan (GFO) 
verfügt, welches in einer Katastrophe das Krisen -
management übernehmen kann. 

Gemeinderatsbeschluss 
Der Gemeinderat hat an den Sitzungen vom 17. 
Mai 2021 und 18. Oktober 2021 beschlossen, dass 
der Vertrag mit der Sitzgemeinde Ostermundigen 
für die ZSO Bantiger per 31. Dezember 2023 ge -
kündigt, und der Vertrag mit der Sitzgemeinde 
Oster mundigen für das RFO Bantiger per 31. De -
zember 2021 gekündigt wird. Für die Erledigung 
der Aufgaben im Bereich ZSO und RFO ist der Ge -
meindeversammlung der Beitritt in den Ge mein de -
 verband Bevölkerungsschutz Grauholz Nord per  
1. Januar 2024 zu beantragen. Bei einer Zu -
stimmung sollen die Aufgaben im Bereich RFO für 
das Jahr 2023 bereits vertraglich dem Gemeinde -
verband übertragen werden. Für das Jahr 2022 
soll die Gemeinde Bäriswil ohne Zugehörigkeit zu 
einem RFO verbleiben.  

Antrag an die Gemeindeversammlung: 
Dem Beitritt in den Gemeindeverband Bevölke -
rungs schutz Grauholz Nord für die Erledigung der 
Gemeindeaufgaben im Bereich Zivilschutz sowie 
Regionales Führungsorgan per 1. Januar 2024 ist 
zuzustimmen.  
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4. Austritt aus dem Gemeindeverband 
Regionales Kompetenzzentrum 
Bevölkerungsschutz Bern-Mittelland  
(RKZ BBM), Beschluss 

Erläuterungen 
Der Zivilschutz ist grundsätzlich eine Gemeinde -
aufgabe. Der Bereich Ausbildung wird dabei von 
den Gemeinden an die fünf regionalen Ausbil -
dungs zentren (auch Kompetenzzentren) im Kan -
ton Bern ausgelagert.  
Die Gemeinde Bäriswil ist seit dem 1. Januar 2008 
für Aufgaben rund um den Zivilschutz der Zivil -
schutz organisation (ZSO) Bantiger angeschlos-
sen. Damit die Bäriswiler Angehörigen des Zivil -
schutzes (AdZS) beim gleichen Aus bildungs -
zentrum wie die anderen AdZS der ZSO Bantiger 
ausgebildet werden, trat die Gemeinde Bäriswil 
daher per 1. Januar in den Gemeindeverband Re -
gionales Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz 
Bern-Mittelland (RKZ BBM) ein, dessen Ausbil -
dungs zentrum sich in Köniz befindet.  
Mit dem beabsichtigten Wechsel der Zivilschutz -
organisation per 1. Januar 2024 (siehe vorheriges 
Traktandum), wird nun wiederum ein Wechsel des 
Ausbildungszentrums notwendig. Die ZSO Be -
völkerungsschutz Grauholz Nord lässt ihre AdZS 
nämlich im Ausbildungszentrum Aarwangen (ZAR 
Emmental-Oberaargau AG) ausbilden.  
Der Austritt aus dem Gemeindeverband RKZ BBM 
liegt grundsätzlich in der Kompetenz der Ge mein -
deversammlung. Ein Einkauf in die Aktien gesell -
schaft ZAR Emmental-Oberaargau liegt je nach 
Höhe der Aktiensumme in Gemeinde rats kompe -
tenz.  

Kosten 
Der Gemeindeverband Bevölkerungsschutz Grau -
holz Nord offeriert der Gemeinde Bäriswil grund-
sätzlich ein Rundumpaket bestehend aus den 
Leistungen: Führung der ZSO, Führung des RFO 
und Abgeltung des Ausbildungszentrums für CHF 
16.00 pro Einwohner an. Im Vergleich zu den heu-
tigen Kosten von CHF 15.31 pro Einwohner, fallen 
somit kleine Mehrkosten an.  

Antrag an die Gemeindeversammlung: 
Dem Austritt aus dem Gemeindeverband Re -
gionales Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz 
Bern-Mittelland per 31. Dezember 2023 ist zuzu-
stimmen.  

5. Budget und Steueranlagen 2022, 
Beschluss 

Einleitung 
Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeinde ver -
sammlung das Budget der Erfolgsrechnung für 
das Jahr 2022 zur Genehmigung. Es wurde nach 
den Grundsätzen des Vollständigkeits- und des 
Bruttoprinzips erstellt. Es enthält somit alle im jet-
zigen Zeitpunkt absehbaren Ausgaben und 
Einnahmen und berücksichtigt die finanziellen 
Möglichkeiten unserer Gemeinde. 

Gestützt auf die Eingaben der Kommissionen und 
der Ressortverantwortlichen erstellte die Verwal -
tungs angestellte Finanzen einen ersten Budget -
entwurf. Der Gemeinderat hat alle Eingaben sorg-
fältig geprüft und – wo nötig – Korrekturen vorge-
nommen. An seiner Sitzung vom 18. Oktober 2021 
hat der Gemeinderat beschlossen, das überarbei-
tete Budget der Gemeindeversammlung zur Ge -
nehmigung vorzulegen. Nachstehend geben wir 
Ihnen einige Erläuterungen und eine Zusammen -
fassung des Budgets 2022 zur Kenntnis. Falls Sie 
sich ausführlicher mit den Budgetzahlen befas-
sen wollen, steht Ihnen ein detailliertes Budget 
zur Verfügung; dieses kann bei der Gemeinde -
verwaltung, Hubelweg 10, Tel. 031 850 33 50, oder 
per E-Mail an info@baeriswil.ch kostenlos bezo-
gen oder auf der Webseite www.baeriswil.ch her-
untergeladen werden. 

Das Wichtigste in Kürze 
Der Gemeinderat präsentiert ein Budget, welches 
mit einer noch gleichbleibenden Steueranlage 
von 1.54 Einheiten rechnet. Das Budget des All -
gemeinen Haushalts für das Jahr 2022 schliesst 
bei einem Aufwand von CHF 3’566’950 und einem 
Ertrag von CHF 3’339’425 mit einem Aufwand über -
schuss von CHF 227’525 ab. 

Im Vergleich zum budgetierten Defizit 2021 – vor 
der Auflösung der finanzpolitischen Reserve von 
CHF 204’440 – zeichnet sich für 2022 immerhin 
ein um rund CHF 47’600 besseres Ergebnis ab. 

Gestützt auf die massgebenden Prognosen und 
Hochrechnungen darf erfreulicherweise – im Ver -
gleich zum Budget 2021 – wieder von CHF 94’900 
höheren Nettoerträgen aus Steuern (Allgemeine 
Gemeinde-, Sonder- und Liegenschaftssteuern) 
aus gegangen werden. Zudem kann Bäriswil aus 
dem Finanz- und Lastenausgleich Disparitäten ab -
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bau Gemeinden eine Zahlung von CHF 143’200 
erwarten (Budget 2021: CHF 93’700). 

Dagegen musste in den Bereichen Bildung (ab -
hängig von Schüler- und Klassenzahlen), Soziale 
Sicherheit (insbesondere Lastenausgleich Sozia -
les) sowie Gemeindestrassen (hauptsächlich bau -
licher Unterhalt Flurwege) ein höherer Aufwand 
ins Budget 2022 eingestellt werden (+ rund CHF 
98’000). 

Erläuterungen zu den einzelnen  
Aufgaben bereichen 

Allgemeine Verwaltung: Im Vergleich zum Budget 
2021 erhöht sich der Nettoaufwand für die All -
gemeine Verwaltung um CHF 3‘970 resp. 0.76%.  

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidi gung: 
Der Nettoaufwand liegt um CHF  8‘050 resp. 
21.63% über dem Vorjahreswert. Verschiedent -
lich wurden auf dem Schulhausareal massive Ver -
unreinigungen festgestellt; eine Sicherheitsfirma 
soll nun an einigen Wochenenden Kontrollgänge 
vornehmen. Für diesen Auftrag hat der Gemeinde -
rat zusätzliche Mittel ins Budget eingestellt.  

Bildung: Bei der Bildung liegt der Nettoaufwand 
um CHF 54‘960 resp. 7.09% über dem Vorjahres -
wert. Aufgrund der Anzahl Schülerinnen und 
Schü ler der Oberstufe wird der Gemeindebeitrag 
ansteigen. Die ehemalige Wohnung im Bäriswiler 
Schulhaus wird für die zwingend notwendige 
Schul raumerweiterung umgenutzt; deshalb fallen 
2022 Mieteinnahmen weg. 

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche: Der Nettoauf -
wand liegt um CHF 400 resp. 0.73% unter dem 
Vor jahreswert.  

Gesundheit: Bei der Funktion Gesundheit ent-
spricht das Budget 2022 genau demjenigen des 
Vorjahres. 

Soziale Sicherheit: Der Nettoaufwand steigt um 
CHF 21’200 resp. 2.36%. Die Gemeindebeiträge 
an die Lastenausgleichssysteme wurden gestützt 
auf die Angaben des Kantons erhöht.  

Verkehr und Nachrichtenübermittlung: Der Netto -
aufwand erhöht sich um CHF 23’320 resp. 8.29%. 
Für die nicht länger aufschiebbare Sanierung des 
Flurweges Rieglen ist ein Kredit von CHF 17’000 
vorgesehen. 

Umweltschutz und Raumordnung: Die Spezial -
finanzierungen Wasserversorgung, Abwasser ent -
sorgung und Abfallentsorgung schliessen wie vor-
geschrieben ausgeglichen ab. Auf den Wieder be -
schaffungswerten werden beim Abwasser und 
Was ser 60% abgeschrieben. Die Wasser-, Ab was -
ser- und Abfallgebühren bleiben unverändert. 

Im Sinne eines Pilotprojektes werden in den Jah -
ren 2022 und 2023 Grünguteinzelmarken für Con -
tainer zu folgenden Tarifen angeboten: 

Container              Preis pro Marke 
140 l                          CHF      7.00 
240 l                         CHF     11.00 
660 l                         CHF    24.00 
800 l                         CHF    31.00 
 
Volkswirtschaft: Der Nettoertrag liegt um CHF 200 
resp. 0.80% über dem Vorjahreswert. 

Finanzen und Steuern: Für 2022 erwarten wir wie-
der höhere Erträge aus direkten Steuern natürliche 
Personen (Einkommens-, Vermögens- und Quel len -
 steuern), und zwar im Betrag von CHF 136’400. 
Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern juristische 
Per sonen gehen wir – aufgrund des Rechnungs -
ergebnisses 2020 – dagegen von deutlich tiefe-
ren Werten aus (- CHF 56’100 im Vergleich zum 
Vor jahresbudget). Die Steuerkraft von Bäriswil 
liegt für die ganze Planungsperiode recht deutlich 
unter dem Mittel des Kantons; die 2022 zu erwar-
tende Zahlung aus dem Finanz- und Lasten aus -
gleich Disparitätenabbau an die Gemeinde Bäris -
wil wurde auf CHF 143’200 festgelegt (Budget 2021: 
CHF 93’700.00). 
 

Gemeindebehörden
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Ausblick Finanzplan 2021 bis 2026 
Der noch vorhandene Bilanzüberschuss (Eigen -
kapital) würde – unter Beibehaltung der Steuer -
anlage von 1.54 Einheiten – bereits 2024 vollum-
fänglich aufgebraucht sein. Per Ende Planungs -
periode 2021 bis 2026 würde sogar ein Bilanz -
fehlbetrag von CHF 172’800 resultieren: Die Ge -

meinde Bäriswil hätte demnach für die Deckung 
zukünftiger Defizite gar keine Mittel mehr zur 
Verfügung – sie wäre überschuldet. Der Kanton 
empfiehlt den Gemeinden, eine Reserve von min-
destens drei Steueranlagezehnteln zu erhalten 
oder anzustreben. Für Bäriswil entspricht ein 
Steuer anlagezehntel rund CHF 145’000. 

Gemeindebehörden

  Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

 
FUNKTIONALE  
GLIEDERUNG 4'203’850.00 4'203’850.00 4'015’830.00 4'015’830.00 3'925'503.63 3'925'503.63 

            
0 Allgemeine Verwaltung 621’000.00 92’900.00 622’630.00 98’500.00 565'112.31 97'344.22 

 Nettoaufwand  528’100.00  524’130.00  467’768.09 

! ! !! !! !! !! ! !

1 
Öffentliche Ordnung und  
Sicherheit, Verteidigung 126’010.00 80‘740.00 116’820.00 79‘600.00 122'804.90 78'856.33 

 Nettoaufwand  45’270.00  37’220.00  43'948.57 

! ! ! ! ! ! ! !
2 Bildung 1'149'250.00 319'300.00 1'096'150.00 321'160.00 1'084'958.71 284'638.20 

 Nettoaufwand  829’950.00  774’990.00  800'320.51 

! ! ! ! ! ! ! !

3 
Kultur, Sport und Freizeit, 
Kirche 67’060.00 12‘300.00 68’860.00 13‘700.00 51'588.60 9'681.20 

 Nettoaufwand  54’760.00  55’160.00  41'907.40 

! ! ! ! ! ! ! !
4 Gesundheit 150.00  150.00  25.15  

! Nettoaufwand  150.00  150.00  25.15 

! ! ! ! ! ! ! !
5 Soziale Sicherheit 963’850.00 44'400.00 935’750.00 37'500.00 827'472.55 11'085.50 

 Nettoaufwand  919’450.00  898’250.00  816'387.05 

! ! ! ! ! ! ! !

6 
Verkehr und  
Nachrichtenübermittlung 306’120.00 1'400.00 282’800.00 1'400.00 270'782.80 1'174.50 

 Nettoaufwand  304’720.00  281’400.00  269'608.30 

! ! ! ! ! ! ! !

7 
Umweltschutz und  
Raumordnung 675’750.00 654’450.00 582’870.00 557’120.00 697'520.11 675'656.96 

! Nettoaufwand  21’300.00  25’750.00  21'863.15 

! ! ! ! ! ! ! !
8 Volkswirtschaft 2’860.00 28'200.00 2’860.00 28'000.00 1'663.05 26'691.50 

 Nettoertrag 25’340.00  25’140.00  25'028.45  

        
9 Finanzen und Steuern 291'800.00 2'970'160.00 306'940.00 2'878'850.00 303'575.45 2'740'375.22 

 Nettoertrag 2'678’360.00  2'571’910.00  2'436’799.77  
(

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
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Die kantonale Statistik 2019 zeigt auf, dass 345 
von 346 Berner Gemeinden über Eigenkapital im 
Allgemeinen Haushalt in Form von Bilanzüber -
schuss verfügen. Bei gut 75% der Gemeinden be -
trägt der Bilanzüberschuss mehr als 8-mal so viel 
wie ihr Steueranlagezehntel. Der Median liegt mit 
12.8 sogar auf einem sehr hohen Niveau. Auch im 
Zusammenhang mit diesen Vergleichen wird 
deutlich, dass für Bäriswil dringender Handlungs -
bedarf besteht, um die negative Entwicklung um -
zukehren. 

Der Gemeinderat hat die sich seit 2019 stetig ver-
schlechternde und mittlerweile angespannte Fi -
nanz lage gründlich analysiert: Er ist zum Schluss 
gekommen, dass die Steueranlage ab dem Bud -
get 2023 um einen Steueranlagezehntel, auf 1.64 
Einheiten, angehoben werden muss. (Der Median 
der Gemeindesteuern im Kanton Bern liegt seit 
Jah ren weiterhin bei 1.74 Einheiten.) Dank dieser 
Massnahme wird zunächst eine Stabilisierung be -

wirkt: Die Reserve von drei Steueranlagezehnteln 
wird so nur knapp unterschritten. Ab 2026 zeigt 
die Prognose sogar wieder einen minimalen Er -
trags  überschuss (CHF 4’000). Auf der Ausgaben -
seite besteht dagegen kein grundlegendes Spar -
po tenzial, da viele grosse Positionen (z.B. Zahlun -
gen an die verschiedenen kantonalen Lastenaus -
gleichsysteme oder Bildungsausgaben) nicht 
beeinflussbar sind und die übrigen bereits in der 
Vergangenheit jedes Jahr genau überprüft worden 
sind. 

Antrag an die Gemeindeversammlung: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeinde ver -
sammlung, 
1. die Steueranlage der Gemeindesteuern auf 1.54 

Einheiten festzusetzen (unverändert);  
2. die Liegenschaftssteuer auf 1.2 ‰ des amtli -

chen Wertes festzusetzen (unverändert);  
3. die Genehmigung des Budgets 2022 bestehend 

aus:  

Gemeindebehörden

                                                                             Aufwand                                                    Ertrag 

Gesamthaushalt                                                 CHF            4’128’380.00                           CHF 3’959’625.00 
Aufwandüberschuss                                                                                                                   CHF -168’755.00 

Allgemeiner Haushalt                                       CHF           3’566’950.00                           CHF 3’339’425.00 
Aufwandüberschuss                                                                                                                   CHF -227’525.00 

SF Wasser                                                             CHF                178’010.00                           CHF 207’900.00 
Ertragsüberschuss                                                                                                                       CHF 29’890.00 

SF Abwasser                                                         CHF                241’520.00                           CHF 286’200.00 
Ertragsüberschuss                                                                                                                       CHF 44’680.00 

SF Abfall                                                                 CHF                141’900.00                           CHF 126’100.00 
Aufwandüberschuss                                                                                                                   CHF -15’800.00
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Nachkredite 
Der Gemeinderat hat folgende Nachkredite be -
schlos sen: 
• CHF 8‘000.00 für eine Absturzsicherung am 

Räu berwägli 
• CHF 900.00 für eine Informationstafel über  

die Zauneidechse und deren Lebensraum 
• CHF 14‘750.00 für den baulichen 

Liegen schaftsunterhalt im Schulhaus 
• CHF 900.00 für Verbrauchsmaterial beim 

Schulhaus 

Verpflichtungskredit GEP-Nachführung 
Der generelle Entwässerungsplan (GEP) der Ein -
woh nergemeinde Bäriswil wurde im Jahr 1998 ge -
nehmigt. Seit der Erarbeitung haben sich diverse 
Bereiche weiterentwickelt. Aufgrund der Ge setz -
gebung ist der GEP als Planungsinstrument re -
gelmässig zu überarbeiten. Der Gemeinderat hat 
am 20. September 2021 einen Verpflichtungs kre -
dit von CHF 25‘000.00 für die Nachführung des 
ge nerellen Entwässerungsplans (GEP) bewilligt.  

Verpflichtungskredit Ersatz Abfalleimer 
Die öffentlichen Abfalleimer im Gemeindegebiet 
sind in die Jahre gekommen. Die primär eingesetz-
ten deckellosen Drahtkorbeimer erweisen sich 
immer häufiger als ungeeignet, da sich einerseits 
das Regenwasser in den Abfallsäcken staut und 
andererseits Wildtiere (z.B. Vögel) den Abfall aus 
den Eimern nehmen und auf dem Boden verteilen 
können. Der Gemeinderat hat daher am 18. Ok -
tober 2021 einen Verpflichtungskredit von CHF 
13‘000.00 für den Ersatz sämtlicher Abfalleimer 
auf dem Gemeindegebiet beschlossen. Die alten 
Abfalleimer sollen bis im Frühling 2022 durch die 
neuen Modelle ersetzt werden. 

Kreditabrechnung Tempo-30-Zone 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 18. 
September 2017 die Einführung der Tempo-30-Zo -
ne und der Tempo-30-Strecke im Bereich der 
Hornusser- und Schützenhäuser beschlossen und 
einen Verpflichtungskredit von CHF 90‘000.00 
erteilt. Gegen diesen Beschluss kam das formell 
gültige Referendum zustande. An der Ge mein -
deversammlung vom 4. Dezember 2017 wurde 

dem Projekt – und damit dem Verpflichtungs kre -
dit von CHF 90‘000.00 – zugestimmt. 
Der Verpflichtungskredit von CHF 90‘000.00 wur -
de um CHF 3‘599.30, d. h. um rund 4% überschrit-
ten. Die Überschreitung kann mit dem Mehr auf -
wand für die Begehungen im Zusammenhang mit 
den Beschwerden, dem Aufwand für das Bau ge -
such sowie der zusätzlich zu erlassenden Tempo-
60-Strecke begründet werden. Der Gemeinderat 
hat einen Nachkredit erteilt und die Kredit ab rech -
nung genehmigt. 

Kontrollbesuch Gemeindeverwaltung 
Am 27. August 2021 hat die Überprüfung der Ge -
meindeverwaltung durch das Regierungs statt -
halter amt Bern-Mittelland stattgefunden. Der 
Regierungsstatthalter gibt folgende Gesamt beur -
teilung der Verwaltung ab: 

Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse in den ge -
nannten Prozessen und Bereichen hinterlässt die 
Verwaltungsführung der Einwohnergemeinde 
Bäriswil einen sehr positiven Eindruck. Es wird 
fest gestellt, dass die Einwohnergemeinde Bäris -
wil im Zeitpunkt der Überprüfung im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäss 
geführt und verwaltet wird. 

Die Anregungen und Empfehlungen des Regie -
rungs statthalters wurden entgegengenommen, 
geprüft und teilweise bereits umgesetzt. 

Personelle Informationen Gemeindeverwaltung 
Janine Schmid erwartet im Februar 2022 zum 
zweiten Mal Nachwuchs. Sie wird nach dem Mut -
ter schaftsurlaub im September 2022 als Ge -
meinde verwalterin zurückkehren.  

Der Gemeinderat freut sich, dass Melanie Gerber 
ab sofort das Team der Gemeindeverwaltung er -
neut tatkräftig mit einem Beschäftigungsgrad von 
40 % unterstützt. Melanie Gerber hat im Sommer 
2019 ihre Ausbildung auf der Gemeinde verwal -
tung Bäriswil beendet und ist während der einjäh-
rigen Berufsmaturität bis im Juli 2020 weiterbe-
schäftigt worden. Zurzeit absolviert sie berufsbe-
gleitend den Studiengang Betriebsökonomie an 
der Berner Fachhochschule.  

Grünguteinzelmarken bald erhältlich 
Bei der Gemeindeverwaltung gingen in Ver gan -
genheit vermehrt Anfragen über die Erhältlich keit 

Aus dem Gemeinderat…
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von Grünguteinzelmarken ein. Im Sinne eines 
Pilot projektes werden der Bäriswiler Bevölkerung 
in den Jahren 2022 und 2023 Einzelmarken für die 
Leerung der Grüngutcontainer angeboten. Die Mar -
 ken sind ab Januar 2022 bei der Gemeinde ver wal -
tung erhältlich. Weitere Informationen finden Sie 
zu gegebener Zeit im Abfallmerkblatt 2022. 

Mofamarken nicht mehr bei 
Gemeindeverwaltung erhältlich 
Der Verkauf von Motorfahrrad-Kontrollmarken hat 
auf grund der Zunahme von E-Bikes im Kanton 
Bern in den vergangenen Jahren einen Boom er -
lebt. Das Strassenverkehrsamt des Kantons Bern 
hat daher aus Ressourcengründen beschlossen, 
den Verkauf von Mofa-Kontrollmarken bei priva-
ten Händlern einzustellen und die Distribution zu 
zentralisieren. Ab 2022 sind daher bei der Ge -
meindeverwaltung Bäriswil keine Mofa-Marken 
mehr erhältlich. Sämtliche Personen, welche im 
Jahr 2021 eine Mofa-Marke im Kanton Bern erwor-
ben haben, erhalten vom Strassenverkehrsamt 
des Kantons Bern direkt eine Rechnung für die 
Mofa-Marke 2022 zugestellt, nach deren Beglei -
chung die Kontrollmarke zugesendet wird. 

Neueinlösungen Motorfahrrad-
Kontrollschilder 
Per 1. Januar 2022 fällt nicht nur der Verkauf von 
Mofa-Marken weg, sondern auch die Ausgabe von 
Mofa-Kontrollschildern. Neueinlösungen werden 
künftig nur noch über das Strassenverkehrsamt 
Bern oder über den Postweg bearbeitet. Kontroll -
schilder können unter Vorweisen und Abgabe des 
Original-Fahrzeugausweises bei sämtlichen Ver -
kehrs prüfzentren im Kanton Bern bezogen werden.  

Schneeräumung und Winterdienst 
Die Verantwortlichen für den Winterdienst bemü-
hen sich, in den kommenden Monaten das Geh -
weg- und Strassennetz in der Gemeinde für die 
Benützerinnen und Benützer in möglichst gutem 
Zustand zu halten.  
Die Schneeräumung muss hauptsächlich in den 
frühen Morgenstunden durchgeführt werden. Auf 
öffentlichen Strassen und Plätzen abgestellte 
Motor  fahrzeuge behindern die Winterdienst ar bei -
ten. Es besteht die Gefahr der Beschädigung von 
Fahrzeugen durch die Winterdienstgeräte. Um ei -
nen reibungslosen Ablauf der Räumungs arbei ten 
zu ermöglichen, sind Fahrzeuge nicht auf Stras -

sen und Gehwegen abzustellen. Jede Haftung für 
Schäden wird abgelehnt! 

Die Schneeräumung in Haus- und Garagen zu fahr -
ten ist Sache der Grundeigentümer*innen oder 
Mieter*innen der betreffenden Objekte. Es ist ver -
boten, den von Privatgrundstücken weggeräum-
ten Schnee auf öffentlichem Grund abzulagern. 
Hecken, Sträucher und Bäume müssen zudem so -
weit zurückgeschnitten werden, dass diese nicht 
in das öffentliche Lichtraumprofil ragen (Schnee -
druck).  

Der Winterdienst gewährleistet die Schneeräu -
mung in Bäriswil auf dem öffentlichen Strassen -
netz. Mit dem Pflug wird der Schnee auf der gan-
zen Räumbreite entweder nach links oder nach 
rechts geschoben. Dabei ist es unvermeidlich, 
dass der abgetragene Schnee teilweise auf 
Einfahrten oder private Vorplätze gelangt. Dies ist 
speziell bei Stichstrassen, von denen im Ge -
 meinde gebiet mehrere vorhanden sind, der Fall. 
Wir bitten die Bevölkerung diesbezüglich um 
Verständnis. 

Pikettnummer 
Ab dem 1. November bis 31. März ist die 
Winter dienst-Pikettnummer für das Ge -
mein de gebiet Bäriswil aufgeschaltet. Wir 
bitten Sie, gefährliche Strassenverhältnisse 
an folgende Pikettnummer zu melden:  
034 422 40 48 

Streugutbehälter für überraschende Glätte 
Im Winter können sich die Strassenverhältnisse 
schnell verändern. Nicht immer kann der Winter -
dienst umgehend darauf reagieren. Im Gemeinde -
gebiet stehen darum an mehreren Standorten, bei 
denen überraschende Glätte problematisch wer-
den kann (Abzweigung Haupt stras se, Drucker hö -
hungsanlage Obere Rütte, Abzweigung Rieglen), 
Be hälter mit Streugut zur Verfügung. Das Streugut 
kann als Überbrückung bis zum Eintreffen des 
Win terdienstes verwendet werden, um kritische 
Strassenverhältnisse zu entschärfen. 

Gemeindebehörden
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Gemeindeversammlungen 2022 
Möchten Sie Demokratie erleben und mitgestalten? 
Wir laden Sie ein, an den nächsten Gemeinde ver -
sammlungen teilzunehmen:  
• Montag, 13. Juni 2022, 20.00 Uhr 
• Montag, 5. Dezember 2022, 20.00 Uhr 
Universalraum Schulhaus 

Strafregisterauszug 
Folgende Möglichkeiten bestehen, um einen 
Strafregisterauszug zu bestellen: 
–Bestellung am Postschalter 

(bei der Postagentur Bäriswil nicht möglich) 
– Im Internet unter www.strafregister.admin.ch  

Betreibungsregisterauszug 
Aufgrund der Situation rund um COVID-19, kön-
nen Betreibungsregisterauszüge derzeit nicht 
mehr direkt am Schalter des Betreibungsamtes 
Bern-Mittelland bezogen werden. Folgende Mög -
lichkeiten bestehen weiterhin, um einen Auszug 
zu bestellen: 
–Bestellung am Postschalter  

(bei der Postagentur Bäriswil nicht möglich) 
– Im Internet unter www.baka.dij.be.ch 
–Per Post oder Mail mit Kopie eines amtlichen 

Ausweises an Betreibungsamt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen oder 
ba.mitelland@be.ch. 

Ablesen Wasserzähler 
Kurt Hämmerli wird in der Zeit vom 22. November 
bis 23. Dezember 2021 die Wasserzählerstände 
ablesen. Wir bitten Sie, Herrn Hämmerli Zugang 
zum Wasserzähler zu gewähren (Art. 35 Wasser -
versorgungsreglement). Bei Abwesenheit ist der 
Zählerstand mittels Karte zu melden. Erfolgt keine 
Meldung, wird der Wasserverbrauch geschätzt. 
Wir danken für Ihre Mithilfe. 

Eidgenössische und kantonale 
Abstimmungsdaten 2022 
Für das Jahr 2022 hat der Bund die Blanko-
Ab stimmungsdaten für eidgenössische und 
kantonale Volksabstimmungen wie folgt 
fest gesetzt:  
1. Quartal:   13.  Februar 2022 
2. Quartal:   15.  Mai 2022 
3. Quartal:  25.  September 2022 
4. Quartal:  27.  November 2022 

Vorschläge Ehrungen 2021 
Personen oder Personengruppen aus Bäriswil ge -
lingt es erfreulicherweise immer wieder in sport-
lichen- oder anderen Lebensbereichen Höchst lei -
stun gen zu erbringen, die es angemessen zu wür-
digen gilt. Kennen Sie eine Person oder eine 
Grup pe, welche eine besondere Ehrung verdient 
hätte? Dann teilen Sie es uns mit. Vorschlags be -
rechtigt sind alle Einzelpersonen, Vereine, Firmen 
und Institutionen, welche in Bäriswil ansässig sind.  
Wir bitten Sie die Vorschläge bis am 15. De zem ber 
2021 schriftlich an folgende Adresse weiterzuge-
ben: Gemeindeverwaltung Bäriswil, Hubelweg 10, 
3323 Bäriswil. E-Mail: info@baeriswil.ch. 

Wir danken bereits im Voraus für alle Vorschläge. 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung und 
Postagentur über die Festtage 
24.12.2021                              geschlossen 
27.–30.12.2021 (Mo–Do)  normale Öffnungszeiten 
31.12.2021 (Fr)                      geschlossen 
 
 
 
 

  

Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt: 

Merz Ursula und Peter, Obere Rütte 23 
Ersatz der gemeinsamen Wärmepumpe mit 
Parzelle 633 mittels Erdregister durch eine  
Luft-Wasser-Wärmepumpe 

Ragazzi Sandra und Marco, Vorderer Hubel 10 
Sitzplatzüberdachung und Lukarneneinbau 

Siegenthaler Iris und Markus, Gabelrütteweg 13 
Sitzplatzüberdachung 

Kiener Daniel, Oberer Galgen 2 
Umbau Garagentor 

Sauter Andrea und Roger, Hubelweg 3b 
Neubau Swimmingpool mit Wärmepumpe, 
Sichtschutzelement begrünt 

Gilgen Michael, Zaugg Andrea, Aefligen 
Um- und Anbau Einfamilienhaus, Hubelweg 14 

Rodriguez Oscar, Ittigen 
Abbruch und Wiederaufbau Einfamilienhaus, 
Neubau Carport, Hubelweg 32 
 

Baukommission
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Überbrückungsrenten für ältere 
Arbeitslose 
Überbrückungsleistungen sichern die Existenz von 
Personen, die kurz vor dem Rentenalter ihre Er -
werbsarbeit verloren haben, bis zum Zeitpunkt, in 
dem sie ihre Altersrente beziehen können. Über -
brückungsleistungen sind Bedarfsleistungen und 
werden ähnlich berechnet wie die Ergänzungs -
leistungen zu einer AHV- oder IV-Rente. Arbeits lo -
se, die nach dem 60. Geburtstag von der Arbeits -
losenversicherung ausgesteuert werden und kein 
ausreichendes Einkommen mehr finden, können 
bis zur Pensionierung Überbrückungsleistungen 
erhalten. Überbrückungsleistungen werden vom 
Bund finanziert und von den Kantonen ausgerich-
tet. Sie bestehen aus jährlichen Leistungen, die 
monatlich ausbezahlt werden sowie der Ver gü -
tung von Krankheits- und Behinderungskosten. 

Sie können Überbrückungsleistungen 
erhalten, wenn Sie 
• im Monat, in dem Sie 60 Jahre alt werden, oder 

da nach ausgesteuert werden. 
• mindestens 20 Jahre in der Alters- und Hinter -

lassenenversicherung in der Schweiz versichert 
waren, davon mindestens fünf Jahre nach dem 
50. Geburtstag sowie eine gewisse Einkom mens -
höhe (Stand 2021 min. CHF 21’510.00 pro Jahr) 
er reicht haben. 

• nicht mehr als CHF 50’000 (Alleinstehende) 
oder CHF 100’000 (Ehepaare) Vermögen haben, 
wobei selbstbewohnte Liegenschaften nicht 
berücksichtigt werden. 

• den Wohnsitz und tatsächlichen Aufenthalt in 
der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der 
EU/EFTA haben. 

• anerkannte Ausgaben haben, die Ihre anrechen-
baren Einnahmen übersteigen (wirtschaftliche 
Voraussetzung). 

Sie erhalten keine Überbrückungsleistungen, 
wenn Sie 
• einen Anspruch auf eine Rente der AHV oder der 

IV haben 

• vor dem 60. Geburtstag ausgesteuert werden 
• vor dem 1. Juli 2021 ausgesteuert wurden  

Überbrückungsleistungen bestehen aus der jähr-
lichen Überbrückungsleistung und aus der Ver -
gütung von Krankheits- und Behinderungskosten. 
Sie werden nach Bedarf festgesetzt und bis zu 
einem jährlichen Maximalbetrag von CHF 44’123 
bei einer alleinstehenden Person bzw. CHF 66’184 
bei Ehepaaren ausgerichtet (Plafond der Über -
brückungs leistungen). Die Überbrückungs lei -
stung entspricht der Differenz zwischen den aner-
kannten Ausgaben und den Einnahmen, die ange-
rechnet werden können.  

Geltendmachung des Anspruchs auf 
Überbrückungsleistungen 
Sie können Ihren Anspruch auf Über brückungs -
leistungen bei der zuständigen Durchführstelle Ih -
res Wohnortes (Ausgleichskasse des Kantons 
Bern) geltend machen. 

Bei der Durchführungsstelle können Sie auch die 
amtlichen Formulare für die Anmeldung beziehen. 
Sie, Ihre Stellvertretung oder eine nahe verwandte 
Person können die Formulare einreichen. Die 
Durchführungsstelle teilt Ihnen den Entscheid 
über die Überbrückungsleistungen schriftlich mit. 
Gegen den Entscheid können Sie Einsprache 
erheben. 

Beginn und Ende des Anspruchs auf 
Überbrückungsleistungen 
Ihr Anspruch auf Überbrückungsleistungen be -
steht grundsätzlich ab dem Monat, in dem Sie die 
Anmeldung eingereicht haben und die Voraus -
setzun gen für die Ausrichtung gegeben sind. Der 
Anspruch erlischt auf Ende des Monats, wenn 

• eine Voraussetzung nicht mehr besteht, oder 

• Sie die AHV-Rente vorbeziehen können und die 
Abklärungen der Durchführungsstelle ergeben 
haben, dass absehbar ist, dass Sie Anspruch 
auf Ergänzungsleistungen haben, oder 

• Sie das ordentliche Rentenalter erreichen 

Meldepflicht 
Sie müssen der Durchführungsstelle jede Ände -
rung der persönlichen und jede grössere Ände -
rung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Ihnen 
und den Personen, die in der Berechnung berück -

AHV-Zweigstelle
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sichtigt sind, sofort mitteilen. Zu solchen Ände -
run gen gehören zum Beispiel: 

• Adressänderungen 

• Mietzinsänderungen (oder weitere Personen, 
wel che in der gleichen Wohnung leben) 

• Aufnahme oder Ende einer Erwerbsarbeit 

• Änderungen von Leistungen eines Arbeitgebers, 
Sozialversicherung, PK, Vorsorgeeinrichtung 
usw. 

• Erhalt von Erbschaften oder Schenkungen 

• Vermögensabtretungen 

• Liegenschafts- und Grundstückverkäufe 

• Beginn von regelmässigen Leistungen einer 
Kran kenkasse 

Wenn Sie solche Änderungen nicht melden oder 
beim Antrag Überbrückungsleistungen falsche 
Angaben machen, müssen Sie zu Unrecht bezo-
gene Leistungen zurückerstatten. 

Weitere Informationen zum Anspruch auf Über -
brückungsleistungen für ältere Arbeits lose erhal-
ten Sie hier: 

Informationen, Formulare, Merkblätter 
www.ahv-iv.ch / www.akbern.ch  

Ausgleichskasse des Kantons Bern 
AHV-Zweigstelle Moosseedorf-Bäriswil 
Tel.   031 850 13 12 
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Gemeindebehörden

Tische vom Schreiner 

Massgenau aus eigener Produktion 

Schreinerei Portner AG 
Hausmattweg 10 

3323 Bäriswil 
031 859 39 59 

www.schreinerei-portner.ch 

 
 

Sagi 2 • 3324 Hindelbank 
034 411 70 00 

www.spielmann-elektro.ch 
info@spielmann-elektro.ch 

 
� Haushaltsgeräte � 
� Projektierung � 
� Installationen � 
� Beleuchtung � 
� Smart Home � 
� Multimedia � 
� Carwash � 

 
24-Stunden-Service 
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Werbung



 
  

Bis zur nächsten Ausgabe des Bäriswilers  
(15. März 2022) können folgende Jubilarinnen 
und Jubilare ihren Geburtstag feiern: 

89. Geburtstag 
Sollberger Lena, Gässli 4 

88. Geburtstag 
Grüninger Josef, Juraweg 6 

86. Geburtstag 
Moser-Ramseier Käthi, Gabelrütteweg 31 

85. Geburtstag 
Kläy Werner, Mätteli 7  

82. Geburtstag 
Kistler Eduard, Hubelweg 11 

81. Geburtstag 
Schenkel Hans Ulrich, Schmittliweg 2 

80. Geburtstag 
Vez Claude, Untere Rütte 13 

Geburtstage

Gemeindebehörden
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0900 57 67 47 (CHF 3.23 / Min.) 
Achtung: Für Prepaid-Mobiltelefone lautet die 
Num mer 0900 57 67 48. Die Beratungsdienste 
wer den bei dieser Nummer mit CHF 3.50 / Min. 
ver  rechnet. Die Wartezeit ist bei beiden Linien 
gebührenfrei.

Medphone Notfallnummer 24 h

Unsere Car-Flotte besteht aus 1 x 54 Plätzer 1 x 50 Plätzer und 1 x 16 Plätzer
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Herbstbummel 2021  
mit Zauneidechsenprojekt 
Am 7. September 2021 waren wir mit der ganzen 
Schule Bäriswil auf dem Herbstbummel.   

Am Morgen war das Thema für die 3./4. und die 
5./6. Klasse die Zauneidechsen zu schützen, in -
dem wir am Bäriswiler Waldrand grosse Ast häu -
fen bauten. Weil es dort viel Sonne hat, gibt es 
dort bereits Zauneidechsen. In Asthaufen fühlen 
sie sich wohl und können sich weiter ausbreiten. 
Wir wurden für den Bau in mehrere Gruppen ein-
geteilt. Jede Gruppe machte jeweils einen Ast hau -
fen. Wir mussten Gartenhandschuhe, und wer hat, 
eine Baumschere, mitbringen. Mit den Sägen der 
Lehrpersonen sägten wir Buchen ab und schich -
 ten sie auf. Wir wurden von einem Förster, von 
Leuten aus der Burgergemeinde und von Natur -
schützern unterstützt.  

Die Zauneidechsen werden durch die Mauer ei -
dech sen, eine andere Art Eidechsen, und durch 
Katzen bedroht. Die Zauneidechsen haben einen 
langen Winterschlaf. Im August gehen sie eine 

unterirdische Höhle suchen, in der sie dann den 
ganzen Winter verbringen. Sie bevorzugen Zäune 
(davon kommt der Name), Strassenränder und 
Ast-/Steinhäufen. Die Männchen haben eine 
Grün  färbung und die Weibchen haben einen 
braunen Körper. 

Nachdem wir neue Verstecke für Zauneidechsen 
gebaut haben, liefen wir zur Bäriswiler Waldhütte. 
Dort waren bereits die Kindergartenkinder und die 
Kinder der 1./2. Klasse, die am Morgen mit dem 

Schulen Grauholz

Schulen
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Förster unterwegs waren. Auf dem Weg haben wir 
viel geredet und gelacht. Alle hatten «Freude» am 
Laufen. Als wir unser Ziel erreicht haben, haben 
wir uns erstmals im Wald verteilt. Später konnten 
wir dann auch Bräteln, einige haben Steckenbrot 
gebrätelt und andere ihre Cervelat. Zum Dessert 
gab es für einige gebrätelte Marshmallows. 

Ab der 4. Klasse durfte man auch an der Tannen -
zapfen-Schlacht teilnehmen. Unsere Teams wa -
ren 4. und 5. Klasse gegen die 6. Klasse. Die 6. 
Klasse hat dann gewonnen, indem sie bis ins 
Lager der anderen Gruppe vordringen konnte. Als 
wir in uns in unseren altersgemischten Gruppen 
auf den Rückweg machten, gab es einige lustige 

Momente. Um 15.00 Uhr kamen wir bei unserem 
zweiten Ziel, dem Schulhaus Bäriswil, an.  

Schülerinnen und Schüler  
der 5./6. Klasse Bäriswil 

Schulen

Dorfstrasse 25 • 3323 Bäriswil

031 859 40 48

coiffeur.markus@bluewin.ch

coiffeur-markus.ch
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Musiklager 2021 – «#Queen» 
Es ist eine Tradition, die aus dem Musikschul -
leben nicht mehr wegzudenken ist. Innert kürze-
ster Zeit waren die verfügbaren Plätz ausgebucht. 
Die Kinder und Jugendlichen aus unserer Region 
fuhren in der letzten Herbstferienwoche in das 
wunderschön gelegene und für ein Musiklager 
ideal ausgestattete Ferienheim Länggasse in Saa -
nenmöser. Das herrliche Herbstwetter draussen 
ver mochte die strenge, optimistische Proben ar -
beit drinnen unter der fachkundigen Leitung von 
Patrick Bader, Orestis Chrysomalis, Peter Crack -
nell, Magdalena Dimitrov, Peter Dimitrov und 
Regula Schwab nicht zu bremsen. 

Unverzichtbarer Bestandteil des Musiklagers ist 
die gemeinsame Wanderung am Mittwoch nach -
mittag. Bei Sonnenschein und angenehm warmen 
Temperaturen nahm die gesamte Jungschar den 
Rundweg unter die Füsse. Die angeregten Ge -
spräche und eine kräftige Zwischenverpflegung 
unterwegs, liessen die Musik für einmal in den 
Hintergrund treten und förderte das gemütliche 
Bei sammensein. Während der ganzen Woche 
blieb neben der intensiven musikalischen Pro -
ben arbeit Zeit für Abenteuer, verschiedene Quiz, 
ein Lagerfeuer wie auch Spiel und Spass rund 
ums Haus. So entwickelt sich unser Lagerthema 
«#Queen» zu einem für alle prägenden Erlebnis. 

Das grosse Orchester mit Block- und Querflöten, 
Oboe, Klarinetten, Saxophon, Fagotti, Hörnern, 
Trom  peten, Posaune, Geigen, Celli, Gitarren, 
Schlag  zeug und Klavier eroberte am Schluss kon -
zert im Kirchgemeindehaus Jegenstorf die Herzen 
aller Zuhörer*innen. Mit dem guten Gelingen leg-
ten die jungen, engagierten Musikerinnen und 
Mu siker ein grossartiges Zeugnis von der konzen-
trierten Lagerarbeit ab, welche die zahlreich er -
schienenen Angehörigen mit tosendem Applaus 
verdankten. 

Den Eltern, Sponsoren, Gönnerinnen und Gön -
nern sowie dem Programm «Jugend + Musik» dan-
ken wir herzlich für die grossartige Unterstützung. 
Das nächste Musiklager wird bereits im April 2022 
in l’Auberson im Waadtländer Jura stattfinden. 

Musikschule Region Jegenstorf

Schulen

Benjamin Muster
3052 Zollikofen 3322 Mattstetten

Tel. 031 859 61 45 Natel 079 210 19 38
info@malereimuster.ch

UMBAUTEN – RENOVATIONEN

MALEREIMUSTERMALEREIMUSTER



Anmeldungen zum Musikunterricht werden lau-
fend entgegengenommen. Beratung nach telefo-
nischer Vereinbarung durch den Musikschulleiter. 

Auskünfte, Unterlagen und Anmeldeformulare sind 
erhältlich auf dem Sekretariat der Musik schu le 

Region Jegenstorf, Iffwilstrasse 4, 3303 Jegenstorf, 
Telefon 031 762 07 00, info@msjegenstorf.ch, 
www.msjegenstorf.ch 

Musikschule Region Jegenstorf 
Patrick Bader 

Schulen
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Krieggasse 18          Tel. 034 422 40 48         info@logar.ch 

3414 Oberburg         Fax 034 423 09 48         www.logar.ch
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Vereine

Agentur Fraubrunnen

burgdorf@mobiliar.ch

Alain Burri, M 079 318 33 45 

mobiliar.ch
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Rückblick Erste-Hilfe-Kurs 
Am Nachmittag des  10. September 2021 führte 
der Familienverein zum ersten Mal einen Erste-
Hilfe-Kurs für die interessierten Kinder der Schule 
Bäriswil durch. 

Die Nachfrage war gross, sodass wir schlussend-
lich rund 50 Kinder verteilt auf zwei Altersgruppen 
empfangen konnten. Jede Altersgruppe wurde 
noch   mals in drei Untergruppen aufgeteilt und er -
hielt jeweils eine Begleitperson zugeteilt.  In die-
sen 8- bis 9er-Gruppen besuchten sie dann für 30 
Minuten die Stationen Ambulanz, Praxis und 
Theo  rie. 

Natürlich war die Neugierde bezüglich des Kran -
ken wagens gross und die Kinder freuten sich 
sehr, von einem erfahrenen Rettungssanitäter zu 
hören, wie es abläuft, wenn er zu einem Einsatz 
gerufen wird. Sie erfuhren, wie ein Patient mit der 
Schaufeltrage vom Boden geborgen wird und wie 
man mit dem Treppenstuhl einen Patienten die 
Treppen hinunterbringen kann. Auch das An brin -
gen und Verabreichen einer Infusion wurde 
demonstriert. 

Grossen Anklang fand das Bestimmen der Sauer -
stoffsättigung mit dem Messgerät, da dies auch 
den Herzschlag anhand eines Pieptones wahr-
nehmbar machte. Wiederholt kam die Frage auf, 
ob die Sirene eingeschaltet werden kann, was je -
doch, aus Rücksicht auf die Nachbarn, nicht mög -
 lich war. Dafür liess der Rettungssanitäter Philipp 
zur Freude der Kinder das Blaulicht leuchten. 

Bei der Praxisstation lernten die Kinder von Cé li ne, 
wie sie das Bewusstsein einer am Boden liegen-
den Person einschätzen und bei Bedarf die Be -
wusstlosenlagerung anwenden können. Aus ser -
dem wurde ihnen das Vorgehen bei einer starken 

Blutung erklärt und wie ein Druckverband an ge -
legt wird. Danach durften sich die Kinder gegen-
seitig einen Verband anlegen, was sie rigoros und 
mit Freude umsetzten. Einige Kinder ergriffen so -
gar die Möglichkeit, die Sanitätsjacke ihrer Kurs -
leiterin anzuprobieren, um sich einmal ganz wie 
eine Rettungssanitäterin zu fühlen. 

Beim Theorieteil von Mirjam wurden die Kinder 
animiert ihr Wissen zu Notfallsituationen aufzu-
zeigen. Wie handle ich richtig bei einem Bienen -
stich, was hilft bei Nasenbluten, Verbrennungen, 
Sonnenstich oder wenn sich jemand verschluckt. 
Im Zentrum dabei stand, den Kindern beizubrin-
gen wie und wo sie bei Bedarf Hilfe holen können. 
Auch die Notfallnummern wurden geübt. Über ra -
schenderweise waren schon einige Nummern prä-
sent, somit war das Notfallnummern-Memory 
meist ein leichtes aber dennoch amüsantes Spiel 
für die Gruppen. Zum Schluss wurden die Kinder 
mit Suchbildern darauf sensibilisiert, wie sie ge -
fährliche Situationen erkennen und somit mögli-
che Notfälle vermeiden können. 

Beim gemeinsamen Zvieri mit Kuchen und Früch -
ten amüsierten sich die Kinder  draussen beim 
freien Spiel. Als kleines Andenken an den heuti-
gen Kurs durften sich die Kinder vier Pflaster aus-
suchen und ihr eigenes kleines Notfall-Couvert 
fül len, welches noch mit den wichtigsten Not fall -
nummern versehen wurde. Bei einigen Kindern 
wurden alte Erinnerungen geweckt, da sie sich 
wie der einmal in den Räumlichkeiten der Spiel -
grup pe Bärlinäscht aufhalten durften. Wir blicken 
auf einen erfolgreichen und spannenden Nach -
mit tag zurück und bedanken uns bei allen Be -
teiligten, die uns tatkräftig dabei unterstützten. 

Familienverein Bäriswil

Vereine
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Nächster geplante Anlässe im 2022: 
Donnerstag,                             HV im Restaurant  
3. Februar 2022                      Brunnen (19.00 Uhr) 
März 2022                                «Tag der offenen Tür»  
(Termin noch offen)              in der Spielgruppe 

Samstag, 19. März 2022     Familien Flohmarkt 

Samstag, 25. Juni 2022       Bäretatzecup 

Samstag, 17. Sept. 2022     Bäriswiler Märit 

Freitag, 4. Nov. 2022            Räbeliechtliumzug 

Detaillierte Informationen zum Verein, zur Spiel -
gruppe, zum Mittagstisch und zum Kids-Dance 
finden Sie unter www.familienverein-baeriswil.ch. 

Familienverein Bäriswil 
Henrike Wolf 

 
 
 
 

 

Bärenschiessen 2021 
Am ersten Septemberwochenende können wir das 
29. Bärenschiessen durchführen.  

169 Schützinnen und Schützen nehmen am Wett -
kampf teil. 11 Sektionen erreichen die Min dest teil -
nehmerzahl von 8 Schützen und werden im Sek -
tionswettkampf gewertet. 

1. Rang         FS Krauchthal                          92.125 Pkt 
2. Rang         Fraubrunnen-Hettiswil         92.070 Pkt 
3. Rang         Aefligen Rüdtligen                  91.761 Pkt 
4. Rang         FS Bäriswil                               90.707 Pkt 

Nach dem Schiessen können die Schützinnen und 
Schützen in unserer Festwirtschaft das Vereins -
leben und die Kameradschaft bei Speis und Trank 
pflegen. Die Crew der Festwirtschaft wird Tat kräf -
tig unterstützt von unseren Jung schützen. Ein herz -
 liches Dankeschön allen, die mitgewirkt haben. 

Bäriswiler Märit 
Unser Raclettestand am Bäriswiler Märit war wie -
derum ein toller Erfolg. Dank dem schönen Herbst -
wetter durften wir viele Gäste begrüssen und bis 
am Abend war auch die letzte Portion Kä se geges-
sen. Ein herzlicher Dank an die Gemein de für die 

Organisation und an unsere treuen Hel fe rinnen 
The rese Hofmann und Monika Gasser.  

Vereinsstich 
Jörg Heusser schiesst im Vereinsstich das Maxi -
mum von 100 Pkt.  

Schlussschiessen 
Kein 100erter-Wetter am Schlussschiessen. Der 
letzte und wohl auch einzige 100erter wird schon 
kurz nach elf Uhr morgens geschossen. 

Gewinner des grossen Bären ist wiederum Max 
Schlup, 462 Pkt., geschossen mit dem Karabiner. 
Der kleine Bär gewinnt Matthias Hanhart. 

Mit einem Differenzpunkt gewinnt unser neues 
Mitglied Antoinette den Glückstich. 

Gewinner des Gabenstich ist Stefan Schärer mit 
geschossenen 99 Pkt. 

Herbstcup 
Nach drei Runden stehen die Finalteilnehmer fest. 
Mit dabei sind Harry Gasser, Roland Hanhart, 
Andreas Hanhart, Jörg Heusser und Max Schlup. 

Harry Gasser beendet nach vier Schuss den Cup 
auf dem 5. Rang. Nach weiteren zwei Schuss liegt 
Roland Hanhart auf dem 4. Rang, wiederum zwei 
Schuss später belegt Andreas Hanhart den 3. 
Rang und nach den letzten zwei Schuss steht der 
Cupsieger 2021 fest. Im ersten Rang klassiert sich 
Max Schlup mit 897 Pkt. vor Jörg Heusser. 

Max schiesst auch das Tageshöchstresultat mit 
933 Pkt. Herzliche Gratulation 

Feldschützen Bäriswil

Vereine
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Im Anschluss geniessen wir ein feines z’Nacht 
und pflegen unsere Kameradschaft beim gemüt-
lichen Zusammensein. 

Das Jahresende naht. Die Feldschützen wünschen 
allen Mitgliedern, Bäriswilerinnen und Bäriswilern 
einen guten Jahresabschluss, beste Gesundheit, 
erholsame Feiertage und einen guten Start ins 
neue Jahr. 

Feldschützen Bäriswil 
Stefan Schärer 

 
 
 
 
 

 

Hinweis: Bei Redaktionsschluss gilt für öffentli-
che Anlässe Covid-Zertifikatspflicht. Wie lange 
dies gilt, ist offen. Bitte beachten sie daher im mer 
auch die wöchentlichen Angaben im An zeiger.  

Adventsmärit 
20. November 2021 
10.00 bis 17.00 Uhr Kaffeestube am Adventsmärit 
des Landfrauenvereins.  

Wir servieren Ihnen nebst Getränken Kartoffel sa lat 
mit Schweinswürstli, diverse belegte Brötli und 
und Sandwiches und es erwartet Sie ein reichhal-
tiges Tortenbuffet.  

Senioren nachmittage 

9. Dezember 2021  
14.00 Uhr Adventsfeier gemeinsam mit dem 
Landfrauenverein 

20. Januar 2022  
60 Jahre Hindelbank – Werner Krebs erzählt, und  
Fred Mauerhofer aus Zäziwil spielt alte Melodien 
auf dem Langnauerli und dem Schwyzerörgeli. 

10. Februar 2022  
Öppe e Million – Das Seniorentheater Lyss lädt 
ein zu einem Lustspiel in drei Akten. 
Anschliessend währschaftes Zvieri. 

Kostenbeitrag je Person Fr. 10.— 

17. März 2022  
Das Quartett Amacher spielt Blasmusik 

Seniorenessen 

2. Dezember 2021 
12.00 Uhr im Restaurant Vista  
Seniorenzentrum Jurablick 
Anmeldung bis Dienstag, 30. November 2021,  
Tel. 034 421 99 78 

13. Januar 2022 
12.00 Uhr im Café Füürio 
Anmeldung bis Mittwoch, 12. Januar 2022,  
Tel. 034 411 11 77 

17. Februar 2022  
12.00 Uhr im Restaurant Vista  
Seniorenzentrum Jurablick 
Anmeldung bis Dienstag, 15. Februar 2022,  
Tel. 034 411 99 78 

10. März 2022  
12.00 Uhr im Restaurant Brunnen in Bäriswil 
Anmeldung bei Esther Enderli bis  
Dienstag 8. März 2022, Tel. 031 853 13 34 

Gemeinnütziger Verein

Vereine
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Bäriswiler Märit 

So schön – endlich wieder einmal ein Fest  
im Dorf!  

Ich freue mich darauf, auch wenn es mit Aufwand 
verbunden sein wird. Vom Gemeinnützigen Verein 
der Kirchgemeinde Hindelbank betreiben wir ei -
nen Backwarenstand in der Röhrehütte. Das Tü -
beli backen in den frühen Morgenstunden neh me 
ich gerne auf mich, ich denke an all die andern, 
die auch bereits  am Arbeiten sind 

Ehemann Fritz hilft als Sherpa mit. Es gilt, den Ver -
einsbanner zu stellen, den Spuckschutz zu instal-
lieren, das Auto der Präsidentin zu parkieren, 
usw.. Tochter und Schwiegertochter haben ihre 
Back waren bereits am Vortag abgeliefert, eben-
falls durfte ich bereits einen Mandelkuchen in 
Empfang nehmen. Danke euch, all ihr lieben Leu -
te, die ihr für uns gebacken habt. 

Pünktlich um 9 Uhr starten wir an unserem Stand 
mit einem gluschtigen Sortiment. Ausser zwei Ku -
chenstücken und ein paar Bretzeli verkaufen wir 
bis um 17 Uhr dann alles!  

Neben unserem Stand in der Röhrehütte betreibt 
die Gemeinde die Kaffeestube – beeindrucken ihr 
Engagement. Vom Lernenden, über die Gemein de -
ratspräsidentin zu den Mitarbeitenden und Ge -
meinderäten: alle helfen mit.  

Da wir uns am Stand ablösen, finden Fritz und ich 
Zeit für ein gemütliches Mittagessen mit Verwand -
ten aus der Region. Wir geniessen das Zusam -
men sein an diesem sonnigen Herbsttag sehr. 
Nach einem weiteren Standeinsatz lernen wir 
dann beim wohl verdienten Nachtessen (das Rac -
lette mit den Portner-Kartoffeln schmeckt hervor-
ragend) Ursi, Erika und Rüedu kennen. Auch sie 
ha ben eine grosse Beziehung zu Bäriswil, sind 
Erika und Rüedu doch schon seit einigen Jahren in 
unserem Dorf wohnhaft. 

Danke euch Besuchenden, die ihr gekommen seid 
und für alle: der nächste Bäriswiler Märit ist für 
den 17. September 2022 geplant! 

Gemeinnütziger Verein 
Marianne Meyer 

Vereine

Kaminfegergeschäft 
Buchsifeger GmbH 
Tel. 031 869 42 55 
www.buchsifeger.ch 

Zum Glück gibt’s den Kaminfeger 
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Modilager 2021 
In der Woche vom 11. Oktober bis 15. Oktober 2021 
fand das rekja Modilager 2021 unter dem Motto 
«Wild Wild West» statt. Es haben sich 28 Mäd -
chen, 4 Hilfsleiterinnen und zwei Köchinnen dazu 
angemeldet, um mit uns eine unvergessliche Wo -
che zu verbringen.  

Das ausgebuchte Lager startet am Montag dem 
11. Oktober 2021 am Bahnhof Schönbühl. Von 
dort reisen wir zusammen ins Pfadiheim Gysen -
stein, welches bei unserer Ankunft zuerst einmal 
geschmückt wird. Es werden gebastelte Eidech -
sen und Adler aufgehängt sowie viele Kakteen im 
ganzen Haus verteilt. Da alle erschöpft sind von 
der Reise, gehen wir nach einem leckeren Risotto 
und einem gemütlichen Abend ins Bett. Die erste 
Nacht im Pfadiheim ist sehr kalt und etwas unru-
hig. 

Der nächste Morgen startet mit einem ausgiebi-
gen Frühstück. Schön früh beginnt unsere Wande -
rung richtig Bioschwand. Dort sehen wir viele 
Schwei ne sowie Pferde und begeben uns an -
schlies send auf den Kräuterheilpfad. Wir lernen 
verschiedene Kräuter und deren Wirkung kennen. 
Aus Kräutern wie Schnittlauch, Petersilie, Ros -
marin und Rucola stellen wir unseren eigenen 
Kräuterquark her.  

Am Abend schauen wir, eingekuschelt in unsere 
Trainerhosen und Pyjamas den Film Spirit und es -
sen dazu Popcorn und Kuchen.  

Glücklicherweise werden am Dienstagabend die 
Heizungen in den Zimmern geflickt und wir kön-
nen die erste warme Nacht verbringen. Ein Traum! 

Am Mittwoch bestaunen wir Pferde, Esel, Schafe 
sowie Bisons und geniessen den sonnigen Tag, 
welchen wir mit einem Lagerfeuer, Stockbrot und 
Marshmallows abschliessen. 

Am Donnerstag findet unsere Wild West-Olym pia -
de statt. In den verschiedenen Disziplinen Dosen, 
Hufeisen und Lasso werfen, Sackhüpfen und 
Bogen schiessen, werden die Gewinnerinnen der 
Olympiade gekürt. Am Abend schliessen wir das 
Modilager 2021 mit einem Saloonabend mit 
Wildwest-Getränken, Musik und Tanz ab. 

Am Freitag treten wir unsere Heimreise an, schau-
en zurück auf ein schönes Lager mit vielen «Wild 
Wild West»-Momenten und freuen uns bereits auf 
nächstes Jahr. 

Regionale Kinder- und Jugendarbeit 

Allerlei

Regionale Kinder- und Jugendarbeit Urtenen-Schönbühl (rekja)
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rekja Moosseedorf 
 
Passepartout 
Sandstrasse 5 
3302 Moosseedorf 
moosseedorf@rekja.ch 
076 423 61 09 
 
miTräff:  
MI 14-17 Uhr 
& Programm 

 

rekja Urtenen-Schönbühl 
 
rekja Hauptzentrale 
Solothurnstrasse 44 
3322 Urtenen-Schönbühl 
urtenen-schoenbuehl@rekja.ch 
076 683 61 09 
 
miTräff: 
MI 14-17 Uhr 
& Programm 

rekja Jegenstorf 
 
Gruebe 
Gruebeweg 4 
3303 Jegenstorf 
jegenstorf@rekja.ch 
076 456 61 09 
 
miTräff: 
MI 14-17 Uhr 
& Programm 

rekja Fraubrunnen 
 
Postfach 116 
Zauggenriedstrasse 1 
3312 Fraubrunnen 
fraubrunnen@rekja.ch 
076 576 61 09 
 
miTräff:  
MI 14-17 Uhr 
& Programm 

   insta_rekja Regio Rekja www.rekja.ch 

Allerlei



Rüsten Sie sich für den Winter 
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Liebe Leserinnen und Leser 

Mein Name ist Franziska Flückiger. Seit 20 Jahren 
lebe ich mit meiner Familie in Bäriswil. Unsere zwei 
Söhne haben die Schulen in Bäriswil und Hindel -
bank besucht und sind heute erwachsen. Als Be -
triebsökonomin für Facility Management bildete 
ich in den vergangenen 20 Jahren Berufsleute in 
Überbetrieblichen Kursen «ÜK» aus. Das eröffnete 
mir die Gelegenheit, junge Menschen bei ihren 
Lernerfolgen zu unterstützen. Es ist bereichernd, 
mit ehrgeizigen, motivierten Menschen die Lern -
ziele in der vorhandenen Zeit zu erreichen. Gerade 
zu Beginn meiner Lehrtätigkeit begeisterten mich 
die konzentrierten Lernenden mehr, als die Frauen 
und Männer, die durch zusätzliche Motivations -
methoden abgeholt werden mussten. Doch mit 
zunehmender Erfahrung und Vertrauen in meine 
Unterrichtsform, fand ich auch Gefallen an den 
Jugendlichen mit Ecken und Kanten. 

Wie kann ich eine offensichtlich unkonzentrierte 
Person aus ihrer Welt zurückholen und dazu brin-
gen ihre Stärken zu zeigen? Diese Frage und mei -
ne eigene Erfahrung mit ADHS (Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom) ergaben für mich 
die Notwendigkeit, mich zu outen, um damit an -
deren Menschen in einer ähnlichen Situation 
Unter stützung zu bieten.  

Zwischen 5 bis 10% aller Erwachsener leben mit 
ADHS. In den USA wird bereits seit über 50 Jahren 
erforscht, was die Gründe dafür sind. In Europa 
seit 10 Jahren.  

ADHS ist keine Modeerscheinung. Es gibt das 
Syn  drom schon so lange, wie wir in der Ge schich -
te zurückdenken können.  

Lange Zeit dachte man, dass es ausschliesslich 
eine Wesensart von Kindern ist, welche sich im 
Erwachsenenalter auswächst. Die Fakten zeigen 
aber, dass man lebenslänglich davon betroffen 
ist. Erwachsene haben gelernt, wie sie mit den 
stö renden Symptomen leben und arbeiten kön-
nen. Der Weg zur «Normalität» ist sehr steinig und 
holt die ADHS-Betroffenen immer wieder ein.  

Durch den Druck, den sich die Betroffen durch ih -
re Andersartigkeit auferlegen, kommt es nicht sel-
ten zum Missbrauch von Suchtmitteln. Die Sterb -
lichkeit von ADHS-Menschen ist etwa doppelt so 
hoch wie diejenige von nicht ADHS-Persönlich -
keiten. Gründe dafür sind zum Beispiel höhere 
Risikobereitschaft beim Sport, im Strassen ver kehr 
und bei der Arbeit. Ihre Energie kann sich explo-
sionsartig entfalten. Durch ihre auffälligen Merk -
male entwickeln sie ein schwächeres Selbstwert -
gefühl und daraus ergibt sich ein höheres Risiko 
für Folgeerkrankungen.  

Das ADHS hat auch Vorteile, die wir nutzbar 
machen können. Dazu muss unser Umfeld offen 
sein, die Ressourcen zu erkennen und vorhande-
ne Stärken zu fördern. Um die bestmögliche Un -
ter stützung zu bieten ist es notwendig, herausfor-
dernde Themen zu betrachten, zu verstehen und 
im Alltag zu integrieren. 

Mit meiner Weiterbildung zum Resilienz & Stress 
Coach erfüllte ich mir einen lange gehegten 
Wunsch. Mit der Spezialisierung zum Thema 
ADHS ist es mir möglich, Menschen zu begleiten, 

ADHS-Vortrag
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die davon betroffen sind. Ein Coaching kann aber 
auch Eltern, Geschwister, Partner, Lehrpersonen, 
sowie Kollegen unterstützen.  

Mein Anliegen ist es, ADHS mit allen Facetten 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
Gleichzeitig erleichtert es die Betroffenen, sich 
ihren Herausforderungen zu stellen.  

Gerne lade ich Sie am Freitag, 25. Februar 2022, 
um 19.30 Uhr in die Röhrenhütte ein. Der Vortrag 
dauert ca. 60 Minuten und beinhaltet folgende 
Themen: 

• Ursachen von ADHS 
• Unterschied von ADHS und ADS 
• 5 Symptome, die bei allen ADHS-Menschen 

vorkommen 
 
Beim anschliessenden Apéro bleibt genügend Zeit 
für die Diskussion möglicher Fragen.  
 

Freundliche Grüsse  
Franziska Flückiger 

 
  

Allerlei

Buri & Co 

Gartenbau                 Weiermattweg 5 
Umbauten                 3325 Hettiswil 
Renovationen           Tel. 034 411 10 12

Nat.  079 311 87 04 
Fax   034 411 10 46

BAUGESCHÄFT
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Bäriswiler Veranstaltungskalender 2021/22 
Dorfvereine, Gemeinde und Kommissionen 
Aufgrund der Pandemiesituation zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses, ist nicht klar,  
ob die aufgeführten Anlässe und Veranstaltungen durchgeführt werden.  
Sie erhalten die diesbezüglichen Informationen jeweils direkt beim Veranstalter. 

November 

2.               Gemütlicher Lismerhöck                  Kirchgemeindehaus                            Landfrauenverein 
17.             Walkingtour                                          Kirchgemeindehaus                            Landfrauenverein 
19.             Kerzenziehen                                       Kirchgemeindehaus                            Landfrauenverein 
20.            Kaffeestube am Adventsmärit       Kirchgemeindehaus                            Gemeinnütziger Verein 
                  des Landfrauenvereins                      
28.            Abstimmungssonntag                      Röhrehütte                                              Gemeinde Bäriswil 
29.            Gemeindeversammlung                  Turnhalle Schule Bäriswil                  Gemeinde Bäriswil 

Dezember 

2.               Seniorenessen                                     Restaurant Vista                                   Gemeinnütziger Verein 
2.               Chlouseschiessen                              Schützenhaus                                        Feldschützen 
7.               Gemütlicher Lismerhöck                  Kirchgemeindehaus                            Landfrauenverein 
9.               Adventsfeier Gemeinnütziger        Kirche Hindelbank                               Gemeinnütziger Verein 
                  Verein und Landfrauenverein                                                                             und Landfrauenverein 

Januar 2022 

1.               Neujahrsapéro                                     Röhrehütte                                              Kulturkommission 
15.             WTPNT 2022                                         Tennishalle Tivoli Worblaufen         Tennisclub Bäriswil 
18.             Handlettering                                       Kirchgemeindehaus                            Landfrauenverein 
29.            Langlaufkurs                                                                                                             Landfrauenverein 

Februar 2022 

10.             Brotbackkurs                                        Schönfein Schönbühl                         Landfrauenverein 
25.            Überraschungsabend                       Kirchgemeindehaus                            Landfrauenverein 

Der Gemeinderat wu¨nscht Ihnen wunderscho¨ne Festtage und  
im neuen Jahr glu¨ckliche Momente und gute Gesundheit!


